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EU-Kommission: Cooperative Compliance-Programm für große Unterneh-

men gestartet 

Die EU-Kommission hat ein neues Cooperative Compliance-Programm für multi-

nationale Unternehmen (ETACA – The European Trust and Cooperation Ap-

proach) initiiert. Ziel dieser Initiative ist die Erleichterung und Förderung der Ein-

haltung der Steuervorschriften durch die Steuerpflichtigen auf der Grundlage von 

mehr Zusammenarbeit, Vertrauen und Transparenz zwischen den Steuerpflichti-

gen und den Steuerverwaltungen sowie zwischen den Steuerverwaltungen un-

tereinander. Darüber hinaus soll ein klarer, EU-weiter Rahmen für einen präven-

tiven Dialog zwischen Steuerverwaltungen und Unternehmen über Fragen der 

Doppelbesteuerung geschaffen werden. 

Neben Deutschland haben sich Österreich, Finnland, Belgien, Portugal, Italien 

und die Slowakei förmlich dazu verpflichtet, an der ETACA-Pilotphase teilzuneh-

men. Es ist davon auszugehen, dass weitere EU-Mitgliedstaaten folgen werden. 

Multinationale Unternehmen, die an der Teilnahme am Programm interessiert 

sind, können sich an den Mitgliedstaat wenden, in dem die Muttergesellschaft ih-

ren Sitz hat, um zu prüfen, ob eine Teilnahme in Frage kommt. 

In Deutschland sind Anfragen an das Bundesministerium der Finanzen, Referate 

IV A 8 (Abgabenordnung (Außenprüfung sowie Aufbau der Internationalen Be-

triebsprüfung), E-Mail: IVA8@bmf.bund.de ) und IV B 6 (Informationsaustausch 

und internationale Zusammenarbeit im Steuerbereich), E-Mail: 

IVB6@bmf.bund.de ) zu richten. 

Teilnehmen können alle multinationalen Unternehmen mit einem konsolidierten 

Gesamtumsatz von mehr als 750 Mio. Euro, deren Konzernmutter in der EU an-

sässig ist. Weitere Bedingungen, um für das Projekt in Frage zu kommen, sind 

das Vorhandensein eines internen Kontrollsystems und die bisherige Befolgung 

gesetzlicher Vorschriften (keine wiederholte grobe Fahrlässigkeit etc.). Multinati-

onale Konzerne mit einem konsolidierten Gesamtumsatz von weniger als 750  

Mio. Euro können ebenfalls in das Programm aufgenommen werden, sofern sie 

die gleichen Informationen wie in den CbC-Reports enthalten liefern können. 

Der Anwendungsbereich von ETACA wird sich nur auf Routine-Transaktionen 

zwischen Unternehmen konzentrieren, d. h. auf Transaktionen, bei denen eine 

der Parteien nur einfache Funktionen ausübt, etwa risikoarme Vertriebstätigkei-

ten, Auftragsfertigungstätigkeiten und konzerninterne Dienstleistungen mit gerin-

ger Wertschöpfung. Es kann jedoch von Fall zu Fall beschlossen werden, auch 

nicht routinemäßige Transaktionen zu erfassen. 

 

BMF: Geldwerter Vorteil aus der privaten Nutzung eines betrieblichen Elekt-

ro- oder Hybridelektrofahrzeugs 

Mit BMF-Schreiben vom 05.11.2021 hat die Finanzverwaltung die bisherigen 

BMF-Schreiben vom 05.06.2021 (BStBl. I, 835) und vom 24.01.2018 (BStBl. I, 

272) zur lohn- und ertragsteuerlichen Beurteilung der privaten Nutzung von be-

trieblichen Elektro- und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen aktualisiert. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-cooperative-compliance-programme/etaca-pilot-project-large-multinational-enterprises_en
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Bereits im Sommer wurde das Schreiben im Entwurf an die Verbände zur Stel-

lungnahme übersendet. Wesentliche Änderungen zu diesem Entwurf sind aller-

dings nicht ersichtlich. 

Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der privaten Nutzung von betrieb-

lichen Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen nach der 1 % - Regelung kommen 

aus lohnsteuerlicher/ertragsteuerlicher Sicht verschiedene Minderungen des 

Bruttolistenpreises in Betracht (für Umsatzsteuerzwecke gelten diese allerdings 

nicht): 

 Nachteilsausgleich nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 1 EStG 

Für Kraftfahrzeuge, die vor dem 01.01.2023 angeschafft werden und für die 

der Bruchteilsansatz nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 2 bis 4 EStG nicht zur 

Anwendung kommt, ist der Listenpreis wegen der darin enthaltenen Kosten für 

das Batteriesystem pauschal zu mindern; der pauschale Abschlag ist der Hö-

he nach begrenzt. Der Minderungs- und der Höchstbetrag richten sich nach 

dem Anschaffungsjahr des Kraftfahrzeugs und der Batteriekapazität.  

 Bruchteilsansatz nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 2 bis 5 EStG 

In Abhängigkeit vom jeweiligen Anschaffungsdatum und von der Erfüllung wei-

terer Voraussetzungen (CO2-Emmision, elektrische Reichweite, Listenpreis) ist 

der Bruttolistenpreis nur zur Hälfte oder zu einem Viertel anzusetzen.  

Die Abrundung des Bruttolistenpreises auf volle 100 € ist jeweils nach Abzug des 

Abschlags bzw. nach Ermittlung des Bruchteils vorzunehmen. Der geminderte 

Bruttolistenpreis gilt sowohl für die Ermittlung des 1 % - Werts für die private Nut-

zung als auch des geldwerten Vorteils für die Nutzung zu Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und der (zusätzlichen) steuerpflichtigen Fa-

milienheimfahrten bei einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung. 

Ob ein Fahrzeug ein Elektrofahrzeug oder ein begünstigtes Hybridelektrofahr-

zeug ist, lässt sich aus der Codierung im Teil 1 Feld 10 der Zulassungsbeschei-

nigung ersehen. CO2-Emmission und elektrische Reichweite ergeben sich aus 

der Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG 

oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach Art. 38 der Verordnung (EU) 

Nr. 168/2013. Soweit ein E-Kennzeichen vorhanden ist, reicht dieses zum Nach-

weis aus.  

Wird der geldwerte Vorteil auf die tatsächlich für den Firmenwagen anfallenden 

Gesamtkosten begrenzt (sog. Kostendeckelung), ist bei der Ermittlung der die in 

die Gesamtkosten einzubeziehenden AfA die Bemessungsgrundlage um den Ab-

schlag zu mindern bzw. in Höhe des entsprechenden Bruchteils anzusetzen. 

Auch bei der Fahrtenbuchmethode ist die AfA-Bemessungsgrundlage entspre-

chend zu mindern. Nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfreier Ladestrom bleibt bei der 

Ermittlung der Gesamtkosten außer Ansatz. Wird die Batterie gemietet oder ge-

least, bleiben diese Kosten bei Anwendung des Nachteilsausgleichs für die Er-

mittlung der Gesamtkosten des Fahrzeugs außer Ansatz. Bei Anwendung der 
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Bruchteilsregelung sind die Kosten mit dem jeweiligen Bruchteil (¼ oder ½) an-

zusetzen.  

Wird ein betriebliches Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug auch an einer zur 

Wohnung des Nutzers gehörenden Steckdose/Ladevorrichtung aufgeladen, kann 

der betriebliche Nutzungsanteil an den ansonsten privaten Stromkosten grund-

sätzlich mit Hilfe eines gesonderten Stromzählers (stationär oder mobil) nachge-

wiesen werden. Dabei werden Aufzeichnungen für einen repräsentativen Zeit-

raum von drei Monaten als ausreichend angesehen. Neben dem Einkaufspreis 

für die verbrauchten Kilowattstunden Strom ist auch ein zu zahlender Grundpreis 

anteilig zu berücksichtigen. Weitere Erleichterungen, die Stromkosten für das be-

triebliche Fahrzeug zu ermitteln, sind nicht vorgesehen. Alternativ können aber 

auch für den Betriebsausgabenabzug von Unternehmen die lohnsteuerlichen 

Pauschalen für Ladestrom (BMF-Schreiben vom 29.09.2020, BStBl. I, 972) ange-

setzt werden.  

Ob der Nachteilsausgleich zur Anwendung kommt bzw. ob das Fahrzeug die je-

weiligen Voraussetzungen für die Anwendung der Bruchteilsregelung erfüllt, rich-

tet sich laut Gesetz nach dem Zeitpunkt der Anschaffung des Fahrzeugs. Das 

BMF-Schreiben erweitert den Begriff der Anschaffung um den Beginn eines Lea-

singvertrags und die erstmalige Überlassung an einen Arbeitnehmer zur privaten 

Nutzung. Bei Überlassung an Arbeitnehmer kommt es dabei nicht auf den Zeit-

punkt an, zu dem der Arbeitgeber das Fahrzeug angeschafft, hergestellt oder ge-

least hat. Maßgebend ist vielmehr die erstmalige Überlassung des Fahrzeugs an 

einen Mitarbeiter zur privaten Nutzung. Wurde ein Fahrzeug z.B. vor dem 

01.01.2019 vom Arbeitgeber einem Mitarbeiter zur privaten Nutzung überlassen, 

bleibt es auch bei einem Wechsel des Nutzungsberechtigten nach dem 

31.12.2018 bei der Anwendung des Nachteilsausgleichs, auch wenn das Fahr-

zeug ansonsten die Voraussetzungen für die Bruchteilsregelung erfüllen würde. 

 

BMF: Umsätze im Tankkartengeschäft 

Mit einem undatierten Entwurf eines BMF-Schreibens stellt die Finanzverwaltung 

dar, wie nach ihrer Auffassung zukünftig die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung 

der Leistungsbeziehungen bei Kraftstofflieferungen unter Nutzung von Tankkar-

ten zu erfolgen hat. 

Dabei geht es um die grundsätzliche Frage, ob mit dem faktischen Vorgang der 

Betankung durch den Nutzer einer solchen Tankkarte aus umsatzsteuerrechtli-

cher Sicht die Mineralölgesellschaft bzw. der Tankstellenbetreiber eine Lieferung 

von Kraftstoffen an den Nutzer der Tankkarte erbringt oder, ob der Tankkar-

tenemittent als Empfänger der Kraftstofflieferung anzusehen ist. Bei Annahme ei-

ner direkten Lieferung an den Tankkartennutzer ist davon auszugehen, dass der 

Tankkartenemittent ein sog. Finanzierungsgeschäft an den Kartennutzer erbringt. 

Anderenfalls würde ein Reihengeschäft über den Kraftstoff unter Beteiligung der 

Mineralölgesellschaft/dem Tankstellenbetreiber, dem Tankkartenemittenten und 

dem Tankkartennutzer vorliegen. 
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Die Finanzverwaltung reagiert mit den geplanten Anpassungen auf die Recht-

sprechung des EuGH in der Rs. Vega International Car Transport and Logistic 

(Urteil vom 15.05.2019, C-235/18) und stellt explizit klar, dass die Annahme eines 

Reihengeschäfts zukünftig nur noch den Ausnahmefall darstellen werde. Ergän-

zend zu den bislang hierfür geltenden Voraussetzungen solle zukünftig erforder-

lich sein, dass der Tankkartenemittent den Kraftstoff in der Absicht erwirbt, die-

sen an den Tankkartennutzer weiterzuliefern. Der Tankkartenemittent müsse 

hierfür über Qualität, Menge, Ort und Zeitpunkt der Lieferung frei entscheiden 

können. Hieran fehlt es insbesondere dann, wenn sich eine Autorisierung durch 

den Tankkartenemittenten lediglich auf eine automatisierte Prüfung beschränkt, 

ob bestehende Rahmenbedingungen und Restriktionen durch den Tankkarten-

nutzer eingehalten werden, wie z. B. die Prüfung des Verfügungslimits der jewei-

ligen Karte. 

Hingegen sei von einer direkten Kraftstofflieferung der Mineralölgesellschaft bzw. 

des Tankstellenbetreibers an den Tankkartennutzer auszugehen, wenn der 

Tankkartennutzer im eigenen Ermessen über Qualität, Menge, Art des Kraftstoffs 

sowie über den Zeitpunkt des Kaufs und die Art der Verwendung entscheidet. 

Der Tankkartenemittent erbringt in diesem Falle mit der Bereitstellung der Karten 

ein Finanzierungsgeschäft an den Tankkartennutzer, welches grundsätzlich nach 

§ 4 Nr. 8 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei ist. 

Der Entwurf sieht vor, dass diese Regelungen in allen offenen Fällen anzuwen-

den sind. Für Kraftstofflieferungen, die vor dem 01.01.2022 erbracht werden, soll 

es nicht beanstandet werden, wenn ein Finanzierungsgeschäft zwischen Tank-

kartenemittent und Tankkartennutzer von den Beteiligten einheitlich wie ein Lie-

fergeschäft zwischen Mineralölgesellschaft, Tankkartenemittenten und Tankkar-

tennutzer im Rahmen eines Reihengeschäftes behandelt wird. 

Der BMF-Entwurf sieht vor, dass diese Regelungen in allen offenen Fällen anzu-

wenden sind. Für Kraftstofflieferungen, die vor dem 01.01.2022 erbracht werden, 

soll es nicht beanstandet werden, wenn ein Finanzierungsgeschäft zwischen 

Tankkartenemittent und Tankkartennutzer von den Beteiligten einheitlich wie ein 

Liefergeschäft zwischen Mineralölgesellschaft, Tankkartenemittenten und Tank-

kartennutzer im Rahmen eines Reihengeschäftes behandelt wird. 

Die Verbände hatten zunächst die Möglichkeit, bis zum 04.11.2021 zu dem BMF-

Entwurf Stellung zu nehmen. Diese Frist wurde zwischenzeitlich wegen der ho-

hen Praxisrelevanz der Thematik vom BMF bis zum 02.12.2021 verlängert. Die 

Verbandseingaben werden als Forderung neben einer inhaltlichen Abmilderung 

der Vorgaben nicht zuletzt auch eine verlängerte Umsetzungsfrist zum Inhalt ha-

ben. Für Unternehmen, die an solchen Tankkartenumsätzen beteiligt sind und 

diese bislang als Reihengeschäfte behandelt haben, gilt es nun zu prüfen, ob 

dies nach der avisierten Änderung weiterhin möglich sein wird; anderenfalls 

müssten die erforderlichen Anpassungen der etablierten Prozesse, insbesondere 

im Hinblick auf die Rechnungstellung und die umsatzsteuerrechtliche Behand-

lung, vorbereitet werden. 
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BFH: Einkünftekorrekturen nach § 1 Abs. 1 AStG bei Teilwertabschreibun-

gen auf unbesichert im Konzern begebene Darlehensforderungen und bei 

Buchwertübertragung von Wirtschaftsgütern auf ausländische Tochterge-

sellschaften 

Der BFH hat mit Urteil vom 09.06.2021 (I R 32/17) entschieden, dass die fehlen-

de Darlehensbesicherung zu den „Bedingungen“ i.S. des § 1 Abs. 1 AStG gehört, 

die im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zur Fremdunüblichkeit der Geschäfts-

beziehung führen kann. Die Frage der Fremdüblichkeit hängt dabei davon ab, ob 

auch ein fremder Dritter ein unbesichertes Darlehen – ggf. unter Berücksichti-

gung möglicher Risikokompensationen – unter gleichen Bedingungen ausge-

reicht hätte. Als „fremde Dritte“ könnten dabei nicht nur Banken, sondern auch 

andere potenzielle Kreditgeber angesehen werden, wenn es für die konkrete Fi-

nanzierung einen Markt gibt, auf dem solche Kreditgeber tätig sind. Die Ausrei-

chung unbesicherter Darlehen durch fremde Dritte an die Konzernobergesell-

schaft kann nicht als geeigneter Nachweis dazu verwendet werden, dass die 

Ausreichung eines unbesicherten Darlehens an die Konzerntochtergesellschaft 

fremdüblich ist. Wenn eine fehlende Besicherung nur mit einem höheren als dem 

tatsächlich vereinbarten Zinssatz fremdüblich wäre, hat eine Einkünftekorrektur 

vorrangig in Höhe dieser Differenz zu erfolgen.  

Die mit dem Urteil vom 27.02.2019 (I R 73/16) verfestigte Entscheidung zur 

„Nicht-Sperrwirkung“ des Art. 9 Abs. 1 OECD-MA wurde bestätigt; nach Ansicht 

des BFH beschränkt Art. 9 Abs. 1 OECD-MA den Korrekturbereich von 

§ 1 Abs. 1 AStG nicht auf Preisberichtigungen, vielmehr ermöglicht er die steuer-

liche Korrektur auch der gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehensforde-

rung oder einer Teilwertabschreibung. Das Vorliegen einer "gesellschaftsvertrag-

lichen Vereinbarung" i.S. des § 1 Abs. 4 AStG i.d.F. des StVergAbG ist unter 

Heranziehung des für die ausländische Tochtergesellschaft maßgebenden mate-

riellen Gesellschaftsrechts zu beurteilen. 

Im Detail: Im Streitfall war die Klägerin, eine inländische Kapitalgesellschaft, an 

in- und ausländischen Gesellschaften beteiligt. Die Klägerin und mit dieser ver-

bundene Organgesellschaften gewährten verschiedenen nachgeordneten aus-

ländischen Gesellschaften unbesicherte Darlehen. Im Streitjahr (2005) wurden 

diese Darlehen gewinnmindernd abgeschrieben. Das Finanzamt „neutralisierte“ 

diesen Betrag jedoch nach § 1 Abs. 1 AStG durch eine außerbilanzielle Hinzu-

rechnung. Die Zinseinnahmen der Klägerin und deren Organgesellschaften aus 

Darlehensforderungen wurden vom Finanzamt in voller Höhe als steuerpflichtig 

behandelt.  

Darüber hinaus übertrug die Klägerin Wirtschaftsgüter zu Buchwerten auf eine 

maltesische Tochterkapitalgesellschaft, deren Alleingesellschafterin sie war, und 

brachte die Anteile an dieser Gesellschaft gemäß § 23 Abs. 4 des im Streitjahr 

geltenden Umwandlungssteuergesetzes ebenfalls zu Buchwerten im Rahmen ei-

ner Kapitalerhöhung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in eine weitere 

in Malta ansässige Kapitalgesellschaft ein. Das Finanzamt erhöhte den Bilanzan-

satz für die übertragenen Wirtschaftsgüter. 
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Die Klage der inländischen Kapitalgesellschaft hatte zunächst überwiegend Er-

folg (Urteil des Finanzgerichts Köln vom 22.02.2017 - 13 K 493/12). Sowohl die 

Klägerin als auch das Finanzamt haben hiergegen Revision beim BFH eingelegt.  

Der BFH sah die Revisionen der Klägerin und des Finanzamts als begründet an, 

hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache mit Urteil I R 32/17 vom 

19.06.2019 zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzge-

richt zurück. Das den Beteiligten mittels Empfangsbekenntnis am 10.01.2020 zu-

gestellte Urteil enthielt allerdings einen unheilbaren Verfahrensmangel, war des-

halb unwirksam und jedenfalls klarstellend aufzuheben, weshalb die mündliche 

Verhandlung wiedereröffnet wurde (Beschluss des BFH vom 03.03.2021).  

In der erneuten mündlichen Verhandlung sah der BFH die Revisionen als be-

gründet an. Dies gründe sich vor allem darauf, dass die tatrichterlichen Feststel-

lungen der Vorinstanz nicht ausreichten, um beurteilen zu können, ob die Ge-

winnminderungen, die auf den Teilwertabschreibungen der Darlehen und auf 

dem Buchwertansatz der auf die maltesische Tochtergesellschaft übertragenen 

Wirtschaftsgüter beruhen, gemäß § 1 Abs. 1 AStG außerbilanziell zu korrigieren 

sind. 

Die objektiven Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 AStG sind im Hinblick auf 

die Teilwertabschreibung im Inland erfüllt. Die Einkünfteminderung i.S. von 

§ 1 Abs. 1 AStG kann entgegen der Ansicht der Klägerin auch durch ("dadurch") 

die fehlende Besicherung eingetreten sein. Dabei entfalten Art. 9 Abs. 1 DBA 

USA 1989 und Art. 9 Abs. 1 DBA-Frankreich keine Sperrwirkung gegenüber 

§ 1 Abs. 1 AStG.  

Das Finanzgericht hat aber keine ausreichenden Feststellungen bzgl. der Frage 

getroffen, ob die Nichtbesicherung der Rückzahlungsforderung aus den Darlehen 

im Streitfall von den Bedingungen abweichen, die fremde Dritte unter gleichen 

oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten (Fremdvergleich). Dabei muss es 

sich bei diesen fremden Dritten nicht um „klassische Banken“ handeln. Soweit die 

bisherigen Entscheidungen des Senats dahingehend verstanden worden sind, 

dass maßgeblich und stets auf ein bankübliches Verhalten abzustellen sei, han-

dele es sich um eine Fehlinterpretation dieser Entscheidungen. Entscheidend ist, 

dass ein Markt für die vereinbarten Darlehen ermittelt werden kann, der dann den 

Maßstab für den vorzunehmenden Fremdvergleich bildet. Zur Ermittlung dieses 

Marktes sind im Rahmen einer Gesamtbetrachtung alle Umstände des Einzelfal-

les einzubeziehen (u.a. Bonität des Darlehensnehmers, das Verhalten der Unter-

nehmensgruppe bei der Darlehensvergabe an Dritte, Handlungsalternativen für 

eine Nichtbesicherung, etc.). Vor diesem Hintergrund erscheint es dem Senat als 

möglich, dass ein fremder Dritter auf diesem Markt bereit ist, beispielsweise ge-

gen Vereinbarung eines Zinszuschlages das durch die Nichtbesicherung erhöhte 

Ausfallrisiko zu kompensieren. Das Finanzgericht hat daher zu prüfen, ob ein 

fremder Dritter angesichts der konkreten Ertragssituation der darlehensnehmen-

den Gesellschaft bereit gewesen wäre, eine entsprechende Vereinbarung – ggf. 

unter Berücksichtigung möglicher Risikokompensationen – einzugehen. Im Rah-

men der Feststellungen zum Fremdvergleich wird das Finanzgericht zudem zu 

berücksichtigen haben, dass die Ausreichung unbesicherter Darlehen durch 



 

 
Seite 7 von 10 

 

# 40 
05.11.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

fremde Dritte an die Konzernobergesellschaft eine Würdigung des einer  

(Tochter-)Gesellschaft eingeräumten Darlehens am Maßstab der fremdüblichen 

Kreditgewährung nicht ersetzen kann.  

Sollte die Prüfung ergeben, dass ein entsprechender Markt für die – ohne Si-

cherheiten – vereinbarten (fest wie variabel verzinsten) Darlehen vorhanden ist 

(also ein fremder Dritter dieses Marktes bereit gewesen wäre, beispielsweise ge-

gen Vereinbarung eines Zinszuschlages das durch die Nichtbesicherung erhöhte 

Ausfallrisiko zu kompensieren), wird das Finanzgericht zu prüfen haben, ob die 

im Streitfall vereinbarte konkrete Kompensation auch fremdüblich ist.  

Sollte die Prüfung ergeben, dass im Streitfall insgesamt "Bedingungen" fremdüb-

lich vereinbart worden sind, ist für den Berichtigungsbefehl der Norm des 

§ 1 AStG kein Raum. Ergibt die Prüfung hingegen, dass die vereinbarten Bedin-

gungen auch unter Berücksichtigung einer sog. Risikokompensation nicht fremd-

üblich waren, ist – worauf die Klägerin zutreffend hinweist – eine Korrektur der 

Teilwertabschreibung nach § 1 AStG ebenfalls ausgeschlossen. Denn wenn ein 

entsprechender Markt vorhanden ist, hat die Einkünftekorrektur vorrangig in Höhe 

der Differenz zwischen den tatsächlich erzielten und den fremdüblichen Zinsein-

nahmen zu erfolgen.  

Für die Gewinnminderung, die auf der Übertragung der Wirtschaftsgüter zu 

Buchwerten auf die maltesische Tochtergesellschaft beruht, kommt ebenfalls ei-

ne außerbilanzielle Hinzurechnung gemäß § 1 Abs. 1 AStG in Betracht. Das Fi-

nanzgericht hat bisher keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob die 

Übertragung der Wirtschaftsgüter auf die maltesische Tochtergesellschaft auf ei-

ner nicht fremdüblichen Bedingung im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zum 

Ausland beruht. Das Vorliegen einer "gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung" 

i.S. des § 1 Abs. 4 AStG i.d.F. des StVergAbG ist unter Heranziehung des für die 

ausländische Tochtergesellschaft maßgebenden materiellen Gesellschaftsrechts 

zu beurteilen.  

Das Finanzgericht soll nun die Möglichkeit bekommen, die erforderlichen Fest-

stellungen zum maltesischen Gesellschaftsrecht sowie zum Fremdvergleich der 

unbesicherten Darlehen nachzuholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Seite 8 von 10 

 

# 40 
05.11.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Alle am 04.11.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 29/19 28.07.2021 Verlustfeststellung bei (nacherklärten) Einkünften nach § 23 EStG 

I R 32/17 09.06.2021 
Einkünftekorrekturen nach § 1 Abs. 1 AStG bei Teilwertabschreibungen auf unbesi-
chert im Konzern begebenen Darlehensforderungen und bei Buchwertübertragung 
von Wirtschaftsgütern auf ausländische Tochtergesellschaften 

 

 

 

Alle am 04.11.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 48/21 08.10.2021 
Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung gegenüber dem Prozessbevollmäch-
tigten; Prüfung der Klagefrist durch den Rechtsanwalt 

VI R 18/19 01.09.2021 
Anwendung des § 33 Abs. 3 EStG auf sogenannte beihilfefähige Aufwendungen 
im Krankheitsfall verfassungsgemäß 

VI R 9/19 12.07.2021 
Erste Tätigkeitsstätte einer Mitarbeiterin des allgemeinen Ordnungsdienstes nach 
neuem Reisekostenrecht 

I B 58/20 09.06.2021 
Nichtzulassungsbeschwerde bei kumulativer Urteilsbegründung - Keine Beila-
dung einer ausländischen Personengesellschaft zum Verfahren gegen den Ein-
kommensteuerbescheid des Gesellschafters 

I B 11/19 10.12.2019 Notwendige Beiladung einer aufgelösten englischen Limited 

I B 15/18 12.09.2018 Progressionsvorbehalt 

 

Alle bis zum 05.11.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 6 - S 
2144/19/10003 :008 

05.11.2021 
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Absatz 4a EStG; Berücksichti-

gung der Gewerbesteuerrückstellung 

V C 6 - S 
2177/19/10004 :008  
IV C 5 - S 
2334/19/10009 :003 

05.11.2021 

Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für private Fahrten, Fahrten 

zwischen Wohnung und Betriebsstätte/erster Tätigkeitsstätte oder Fahrten 

nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG und Familienheimfahr-

ten; Nutzung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110212/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110211/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150175/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150170/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150171/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150174/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150172/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150173/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/20211105-betrieblicher-schuldzinsenabzug-nach-paragraf-4-absatz-4a-EStG-beruecksichtigung-der-gewerbesteuerrueckstellung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/20211105-betrieblicher-schuldzinsenabzug-nach-paragraf-4-absatz-4a-EStG-beruecksichtigung-der-gewerbesteuerrueckstellung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-11-05-nutzung-eines-betrieblichen-kraftfahrzeugs-fuer-private-fahrten-fahrten-zwischen-wohnung-und-betriebsstaette-erster-taetigkeitsstaette-und-familienheimfahrten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-11-05-nutzung-eines-betrieblichen-kraftfahrzeugs-fuer-private-fahrten-fahrten-zwischen-wohnung-und-betriebsstaette-erster-taetigkeitsstaette-und-familienheimfahrten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-11-05-nutzung-eines-betrieblichen-kraftfahrzeugs-fuer-private-fahrten-fahrten-zwischen-wohnung-und-betriebsstaette-erster-taetigkeitsstaette-und-familienheimfahrten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-11-05-nutzung-eines-betrieblichen-kraftfahrzeugs-fuer-private-fahrten-fahrten-zwischen-wohnung-und-betriebsstaette-erster-taetigkeitsstaette-und-familienheimfahrten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV A 3 - S 
0336/20/10004 :001 

02.11.2021 

Mitwirkung des Bundesministeriums der Finanzen bei Billigkeitsmaßnah-

men bei der Festsetzung oder Erhebung von Steuern, die von den Landes-

finanzbehörden im Auftrag des Bundes verwaltet werden 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :003 

01.11.2021 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2021 

IV C 6 - S 
2240/19/10006 :006 

29.10.2021 
Gewinnerzielungsabsicht bei kleinen Photovoltaikanlagen und vergleichba-

ren Blockheizkraftwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-11-02-mitwirkung-des-BMF-bei-billigkeitsmassnahmen-bei-der-festsetzung-oder-erhebung-von-steuern-die-von-den-landesfinanzbehoerden-im-auftrag-des-bundes-verwaltet-werden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-11-02-mitwirkung-des-BMF-bei-billigkeitsmassnahmen-bei-der-festsetzung-oder-erhebung-von-steuern-die-von-den-landesfinanzbehoerden-im-auftrag-des-bundes-verwaltet-werden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/20211101-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/20211101-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/20211101-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2021.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/20211029-gewinnerzielungsabsicht-bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleichbaren-blockheizkraftwerken.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/20211029-gewinnerzielungsabsicht-bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleichbaren-blockheizkraftwerken.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 5. November 2021 


BETREFF Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für private Fahrten, Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte/erster Tätigkeitsstätte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG und Familienheimfahrten; 
Nutzung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen 


BEZUG BMF-Schreiben vom 5. Juni 2014 (BStBl I S. 835) 
BMF-Schreiben vom 24. Januar 2018 (BStBl I S. 272) 
Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338)
Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) 
Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-
Krise vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) 


GZ IV C 6 - S 2177/19/10004 :008 
IV C 5 - S 2334/19/10009 :003 


DOK 2021/1117997 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im 


Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 


(BGBl. I S. 2338), das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und 


zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) 


und das Zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 


Corona-Krise vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) wurden die in § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 2 und 3 EStG enthaltenen Sonderregelungen für Elektrofahrzeuge und extern aufladbare 


Hybridelektrofahrzeuge fortentwickelt und der Anwendungszeitraum der Regelungen verlän-


gert. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden 


der Länder gilt für die ertragsteuerliche Beurteilung der Nutzung von betrieblichen Elektro-


und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen für private Fahrten, Fahrten zwischen 


Wohnung und Betriebsstätte/erster Tätigkeitsstätte oder Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 


Nummer 4a Satz 3 EStG und Familienheimfahrten Folgendes: 


www.bundesfinanzministerium.de 







Seite 2


1. Sachlicher Anwendungsbereich


a) Elektrofahrzeuge


1 Elektrofahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz und 3 EStG sind 


Kraftfahrzeuge, die ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben werden, der ganz 


oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder aus emis-


sionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist wird. Elektrofahrzeuge sind danach z. B.


a) reine Batterieelektrofahrzeuge im Sinne des § 2 Nummer 2 Elektromobilitätsgesetz 


(EmoG), bei denen es sich um Kraftfahrzeuge mit einem Antrieb handelt, dessen 


Energiewandler ausschließlich elektrische Maschinen sind und dessen Energiespeicher 


zumindest von außerhalb des Fahrzeugs wieder aufladbar sind und


b) Brennstoffzellenfahrzeuge im Sinne des § 2 Nummer 4 EmoG bei denen es sich um 


Kraftfahrzeuge mit einem Antrieb handelt, dessen Energiewandler ausschließlich aus 


den Brennstoffzellen und mindestens einer elektrischen Antriebsmaschine bestehen.


Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 


und ihren Anhängern (Stand: Juli 2021) weisen danach folgende Codierungen im Teil 1, 


Feld 10 der Zulassungsbescheinigung ein Elektrofahrzeug in diesem Sinne aus: 0004 und 


0015.


b) Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge


2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 


2. Halbsatz und 3 EStG sind Kraftfahrzeuge im Sinne des § 2 Nummer 3 EmoG mit einem 


Antrieb, der über mindestens zwei verschiedene Arten von Energiewandlern, davon min-


destens ein Energiewandler als elektrische Antriebsmaschine, und Energiespeichern, davon 


mindestens einer von einer außerhalb des Fahrzeuges befindlichen Energiequelle elektrisch 


wieder aufladbar, verfügt. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge sind z. B. sogenannte 


Plug-in-Hybridfahrzeuge.


Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 


und ihren Anhängern (Stand: Juli 2021) weisen danach folgende Codierungen im Teil 1, 


Feld 10 der Zulassungsbescheinigung ein Hybridelektrofahrzeug in diesem Sinne aus: 0016 


bis 0019 und 0025 bis 0031.


c) Elektrofahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge







Seite 33 Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (Elektrofahrräder, 


deren Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt) und Elektrokleinstfahrzeuge 


im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom 6. Juni 2019 


(BGBl. I Seite 756; Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten 


Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h) sind ertrag-


steuerlich als Kraftfahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und 3 EStG einzu-


ordnen. Die Überlassung solcher Fahrzeuge durch den Arbeitgeber ist daher nicht nach § 3 


Nummer 37 EStG steuerfrei.


d) Emission und Reichweite


4 Für die Anwendung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 und Satz 3 Nummer 2 


EStG muss ein Hybridelektrofahrzeug, das nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 


1. Januar 2022 angeschafft wurde, die Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 


EmoG erfüllen. Für diese Fahrzeuge muss sich aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach 


Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach 


Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 ergeben, dass das Fahrzeug:


1. eine Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer hat oder


2. dessen Reichweite unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine


mindestens 40 Kilometer beträgt.


Die Erfüllung dieser Bedingungen kann durch das Führen eines E-Kennzeichens nachgewie-


sen werden. Soweit ein solches nicht vorhanden ist, kann der Nachweis auch durch Vorlage 


der Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang IX der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der 


Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 er-


bracht werden. Soweit in den Bescheinigungen verschiedene Werte ausgewiesen werden:


1. sind für Fahrzeuge, die nach dem 31. August 2018 erstmalig zugelassen wurden, grund-


sätzlich die WLTP1 Werte maßgeblich (CoC2 49. 4 und 49.5). Eine Ausnahme gilt nur 


für auslaufende Modelle und Lagerfahrzeuge, die nicht nach WLTP zertifiziert werden 


müssen. Für die Kohlendioxidemissionen ist hierbei auf die gewichteten kombinierten 


WLTP Werte (COC 49.4) abzustellen und


2. wird für die elektrische Mindestreichweite der Wert „Elektrische Reichweite innerorts“ 


(EAER3 city gem. CoC 49.5.2) herangezogen.


5 Für die Prüfung, ob ein Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug die Voraussetzungen an den 


zulässigen Kohlendioxidausstoß und die erforderliche Mindestreichweite des § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 bis 5 und Satz 3 Nummer 3 bis 5 EStG erfüllt, ist auf die in 


Rdnr. 11 genannten Werte abzustellen. Die Kohlendioxidemissionen und die elektrische 


1 WLTP = Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure
2 CoC = Certificate of Conformity
3 EAER = Equivalent All Electric Range







Seite 4 Mindestreichweite ergeben sich aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang IX 


der Richtlinie 2007/46/EG oder aus der Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 38 der 


Verordnung (EU) Nr. 168/2013. Rdnr. 4 Satz 5 gilt sinngemäß.


2. Pauschale Ermittlung des privaten Nutzungswerts nach der 1 %-Regelung


a) Ermittlung des maßgebenden Listenpreises


6 Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Entnahmewerts nach § 6 Absatz 1 Num-


mer 4 Satz 2 EStG, der nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Num-


mer 6 EStG oder des pauschalen Nutzungswerts nach § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 EStG ist 


der inländische Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung des Kraftfahrzeugs zuzüglich der 


Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer (Bruttolistenpreis). Diese Bemes-


sungsgrundlage ist für Kraftfahrzeuge im Sinne der Rdnrn. 1 bis 3 wie folgt anzupassen:


aa) § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG (sogenannter Nachteilsausgleich)


7 Für Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Januar 2023 angeschafft werden und die nicht in den An-


wendungsbereich des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 4 EStG fallen (vgl. Rdnr. 


11) ist dieser Listenpreis wegen der darin enthaltenen Kosten für das Batteriesystem pauschal 


zu mindern; der pauschale Abschlag ist der Höhe nach begrenzt. Der Minderungs- und der 


Höchstbetrag richten sich nach dem Anschaffungsjahr des Kraftfahrzeugs und können aus 


nachfolgender Tabelle entnommen werden. Werden Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge im 


Sinne der Rdnrn. 1 bis 3 gebraucht erworben, richtet sich der Minderungsbetrag nach dem 


Jahr der Erstzulassung des Kraftfahrzeugs. Der kWh-Wert kann dem Teil 1, Feld 22 der Zu-


lassungsbescheinigung entnommen werden. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen ist die Batterie-


kapazität der im Fahrzeug gespeicherten Energie vergleichbar; dieser Wert kann dem Teil 1, 


Feld 22 der Zulassungsbescheinigung entnommen werden.


Anschaffungsjahr/


Jahr der Erstzulassung


Minderungsbetrag in 


Euro/kWh der 


Batteriekapazität


Höchstbetrag in Euro


2013 und früher 500 10.000


2014 450 9.500


2015 400 9.000


2016 350 8.500


2017 300 8.000


2018 250 7.500


2019 200 7.000


2020 150 6.500







Seite 5 2021 100 6.000


2022 50 5.500


8 Die Abrundung des Listenpreises auf volle Hundert Euro nach Rdnr. 10 des BMF-Schreibens 


vom 18. November 2009 (BStBl I S. 1326) und R 8.1 Absatz 9 Nummer 1 Satz 6 LStR ist 


nach Abzug des Abschlages vorzunehmen. Auf den so ermittelten Wert sind für den gesamten 


Zeitraum der Nutzung des jeweiligen Kraftfahrzeugs die Prozentsätze nach § 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 6 Satz 3, § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 


EStG anzuwenden.


Beispiel 1:


Der Steuerpflichtige hat in 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt 45.000 Euro. Die 


betriebliche Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 2 Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:


Der Bruttolistenpreis (45.000 Euro) ist um 6.350 Euro (25,4 kWh x 250 Euro) zu mindern. 


Der für die Ermittlung des Entnahmewerts geminderte und auf volle hundert Euro abgerun-


dete Bruttolistenpreis beträgt 38.600 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der 1 %-Regelung 


beträgt 386 Euro pro Monat.


Beispiel 2:


Der Steuerpflichtige hat in 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 45 Kilo-


wattstunden (kWh) erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt 109.150 Euro. Die betriebliche 


Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 


Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:


Der Bruttolistenpreis (109.150 Euro) ist um 7.500 Euro (45 kWh x 250 Euro = 11.250 Euro, 


begrenzt auf 7.500 Euro Höchstbetrag) zu mindern und auf volle Hundert Euro abzurunden. 


Der für die Ermittlung des Entnahmewerts geminderte Bruttolistenpreis beträgt 101.600 Euro. 


Die Nutzungsentnahme beträgt 1.016 Euro pro Monat.


Beispiel 2/1:


Der Steuerpflichtige hat in 2020 ein extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug erworben, das 


die Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 EmoG nicht erfüllt. Die betriebliche 


Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil ist nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 


Nummer 1 EStG zu ermitteln, weil die Voraussetzungen für einen Bruchteilsansatz des 


Listenpreises nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 EStG (vgl. Rdnr. 11) nicht 


vorliegen.
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die Kosten des Batteriesystems beinhaltet. Wird das Batteriesystem des Elektro- oder Hybrid-


elektrofahrzeugs nicht zusammen mit dem Kraftfahrzeug angeschafft, sondern ist für dessen 


Überlassung ein zusätzliches Entgelt, z. B. in Form von Leasingraten, zu entrichten, kommt 


eine Minderung der Bemessungsgrundlage nicht in Betracht. Die für die Überlassung der Bat-


terie zusätzlich zu entrichtenden Entgelte sind grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar.


Beispiel 3:


Der Steuerpflichtige hat in 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt 25.640 Euro. Für die 


Batterie hat der Steuerpflichtige monatlich zusätzlich eine Mietrate von 79 Euro zu zahlen. 


Die betriebliche Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Num-


mer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:


Der Bruttolistenpreis (25.640 Euro) ist nicht zu mindern und wird - auf volle Hundert Euro 


abgerundet - für die Ermittlung des Entnahmewerts zugrunde gelegt. Die Nutzungsentnahme 


beträgt 256 Euro pro Monat.


10 Aus Vereinfachungsgründen ist es auch zulässig, die Nutzungsentnahme ausgehend vom 


Listenpreis für das Kraftfahrzeug mit Batteriesystem zu berechnen, wenn das gleiche Kraft-


fahrzeug am Markt jeweils mit oder ohne Batteriesystem angeschafft werden kann.


Beispiel 4:


Wie Beispiel 3, das Elektrofahrzeug könnte der Steuerpflichtige auch zusammen mit dem 


Batteriesystem erwerben. Der Bruttolistenpreis betrüge 31.640 Euro. Der private Nutzungs-


anteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG könnte auch wie folgt ermittelt 


werden:


Der Bruttolistenpreis (31.640 Euro) ist um 6.350 Euro (25,4 kWh x 250 Euro = 6.350 Euro) 


zu mindern und auf volle Hundert Euro abzurunden. Der für die Ermittlung des Entnahme-


werts geminderte Bruttolistenpreis beträgt 25.200 Euro. Die Nutzungsentnahme beträgt 


252 Euro pro Monat.


bb) § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 5 EStG (sogenannter Bruchteilsansatz)


11 Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 5 EStG ist in Abhängigkeit vom jeweili-


gen Anschaffungsdatum und von der Erfüllung der jeweiligen weiteren Voraussetzungen 


folgender Bruchteil dieses Listenpreises anzusetzen. Für die Überlassung eines betrieblichen 


Kraftfahrzeugs vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer gilt Rdnr. 22.


1. Für Elektrofahrzeuge gilt
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Anschaffungszeitraum Voraussetzungen Anzusetzender 


Bruchteil


01.01.2019 bis 31.12.2021 keine 1/2


b) mit Wirkung zum 1. Januar 2020:


Anschaffungszeitraum Voraussetzungen Anzusetzender 


Bruchteil


01.01.2019 bis 31.12.2030 Listenpreis nicht mehr als 60.000 € 1/4


01.01.2019 bis 31.12.2030 Listenpreis mehr als 60.000 € 1/2


2. Für extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge gilt


a) mit Wirkung zum 1. Januar 2019:


Anschaffungszeitraum Voraussetzungen Anzusetzender 


Bruchteil


01.01.2019 bis 31.12.2021 Kohlendioxidemission höchstens 


50 g/km oder Mindestreichweite 


von 40 km


1/2


b) mit Wirkung zum 1. Januar 2020:


Anschaffungszeitraum Voraussetzungen Anzusetzender 


Bruchteil


01.01.2019 bis 31.12.2021 Kohlendioxidemission höchstens 


50 g/km oder Mindestreichweite 


von 40 km


1/2


01.01.2022 bis 31.12.2024 Kohlendioxidemission höchstens 


50 g/km oder Mindestreichweite 


von 60 km


1/2


01.01.2025 bis 31.12.2030 Kohlendioxidemission höchstens 


50 g/km oder Mindestreichweite 


von 80 km


1/2


Dies gilt auch für die Anschaffung gebrauchter Kraftfahrzeuge.
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vom 18. November 2009 (BStBl I S. 1326) und R 8.1 Absatz 9 Nummer 1 Satz 6 LStR ist 


nach Ermittlung des Bruchteils vorzunehmen. Auf den so ermittelten Wert sind für den


gesamten Zeitraum der Nutzung des jeweiligen Kraftfahrzeugs die Prozentsätze nach § 4


Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3, § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 


und 5 EStG anzuwenden. 


Beispiel 5:


Der Steuerpflichtige hat in 2019 ein Elektrofahrzeug erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt 


35.326 Euro. Die betriebliche Nutzung beträgt 60 %. Der private Nutzungsanteil ermittelt sich 


wie folgt:


Für 2019 ist § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 EStG anzuwenden (Gesetz zur Ver-


meidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung 


weiterer steuerlicher Vorschriften):


Der Bruttolistenpreis (35.326 Euro) ist nur zur Hälfte zugrunde zu legen = 17.663 Euro und 


auf 17.600 Euro abzurunden. Die Nutzungsentnahme nach der 1 %-Regelung beträgt 


176 Euro (1 % von 17.600 Euro) pro Monat.


Für 2020 ist § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG anzuwenden (Gesetz zur wei-


teren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 


Vorschriften):


Der Bruttolistenpreis (35.326 Euro) ist nur zu einem Viertel zugrunde zu legen = 


8.831,50 Euro und auf 8.800 Euro abzurunden. Die Nutzungsentnahme nach der 1 %-Rege-


lung beträgt 88 Euro (1 % von 8.800 Euro) pro Monat.


b) Begrenzung der pauschalen Wertansätze (sogenannte Kostendeckelung)


13 Nach den Rdnrn. 18 bis 20 des BMF-Schreibens vom 18. November 2009 (BStBl I S. 1326) 


und Rdnr. 4 des BMF-Schreibens vom 4. April 2018 (BStBl I S. 592) sind die pauschalen 


Wertansätze höchstens mit dem Betrag der Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs anzusetzen 


(sogenannte Kostendeckelung). Zu den Gesamtkosten gehört auch die Absetzung für Abnut-


zung. Für den Vergleich der pauschalen Wertansätze mit den Gesamtkosten ist die Bemes-


sungsgrundlage für die Absetzung für Abnutzung um den Abschlag nach Rdnrn. 6 und 7 zu 


mindern oder mit dem entsprechenden Bruchteil nach Rdnr. 11 anzusetzen.


14 Enthalten die Anschaffungskosten für das Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug keinen Anteil 


für das Batteriesystem (Rdnr. 9) und ist für die Überlassung der Batterie ein zusätzliches 


Entgelt (z. B. Miete oder Leasingrate) zu entrichten, sind bei Anwendung des § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG (sogenannter Nachteilsausgleich) die für das genutzte oder 


dem Arbeitnehmer überlassene Kraftfahrzeug insgesamt tatsächlich entstandenen Gesamtkos-


ten um dieses zusätzlich entrichtete Entgelt zu mindern. In diesem Fall sind auch weitere 
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für spezielle Batterieversicherungen abzuziehen, wenn sie zusätzlich zu tragen sind. Bei An-


wendung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 bis 5 EStG (Bruchteilsansatz) sind 


zusätzlich für das Batteriesystem getragene Kosten entsprechend dem anzuwendenden Bruch-


teil (Rdnr. 11) anzusetzen.


3. Individuelle Ermittlung des privaten Nutzungswerts


15 Werden die Entnahme nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 oder 3 EStG (betriebliche Nut-


zung des Kraftfahrzeugs von 10 bis 50 Prozent oder Fahrtenbuchmethode), die nicht abzieh-


baren Betriebsausgaben nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 Satz 3, 2. Halbsatz EStG oder 


der individuelle Nutzungswert nach § 8 Absatz 2 Satz 4 EStG mit den auf die jeweilige Nut-


zung entfallenden Aufwendungen bewertet und enthalten die Anschaffungskosten für das 


Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug einen Anteil für das Batteriesystem, ist bei Anwendung 


des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 1 EStG die Bemessungsgrundlage für die 


Absetzung für Abnutzung um die in pauschaler Höhe festgelegten Beträge (Rdnr. 7) zu 


mindern. Bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG ist die 


Bemessungsgrundlage für die Absetzung für Abnutzung mit dem entsprechenden Bruchteil 


(Rdnr. 11) anzusetzen. Bei der Ermittlung des individuellen Nutzungswerts nach § 8 Absatz 2 


Satz 4 EStG ist bei einem Pkw von einer AfA von 12,5 % der Anschaffungskosten entspre-


chend einer achtjährigen (Gesamt-)Nutzungsdauer auszugehen, vgl. Rdnr. 31 des BMF-


Schreibens vom 4. April 2018 (BStBl I S. 592). Vom Arbeitgeber verbilligt oder unentgeltlich 


gestellter, nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfreier Ladestrom bleibt bei der Ermittlung der 


insgesamt durch das Kraftfahrzeug entstehenden Aufwendungen im Sinne des § 8 Absatz 2 


Satz 4 EStG (Gesamtkosten) außer Ansatz, vgl. Rdnr. 13 des BMF-Schreibens vom 29. Sep-


tember 2020, BStBl I S. 972).


Beispiel 6:


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt 43.000 Euro; die tatsäch-


lichen Anschaffungskosten 36.000 Euro. Die betriebliche Nutzung beträgt gemäß ordnungs-


gemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 


Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Anschaffungskosten um den pauschal ermittel-


ten Minderungsbetrag in Höhe von 6.350 Euro (25,4 kWh x 250 Euro) zu mindern. Danach 


sind bei den Gesamtkosten Absetzungen für Abnutzung in Höhe von 4.941,67 Euro 


(36.000 Euro ./. 6.350 Euro = 29.650 Euro verteilt auf 6 Jahre) anzusetzen. Daneben sind 


Aufwendungen für Versicherung (1.000 Euro) und Strom (890 Euro) angefallen. Die Summe 


der geminderten Gesamtaufwendungen beträgt 6.831,67 Euro. Die Nutzungsentnahme nach 


der Fahrtenbuchmethode beträgt 1.161,38 Euro (17 %).
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Beispiel 6/1:


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2020 ein Elektrofahrzeug erworben. Der Bruttolistenpreis 


beträgt 43.000 Euro; die tatsächlichen Anschaffungskosten 36.000 Euro. Die betriebliche 


Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsanteil 


nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 EStG (Bruchteilsansatz 1/4) ermittelt sich wie 


folgt:


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Anschaffungskosten mit einem Viertel anzu-


setzen. Danach sind bei den Gesamtkosten die vom Steuerpflichtigen vorgenommenen 


linearen Absetzungen für Abnutzung in Höhe von 1.500 Euro (1/4 von 36.000 Euro = 


9.000 Euro verteilt auf 6 Jahre) zu berücksichtigen. Daneben sind Aufwendungen für Ver-


sicherung (1.000 Euro) und Strom (890 Euro) angefallen. Die Summe der Gesamtaufwen-


dungen beträgt 3.390 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode beträgt 


576,30 Euro (17 %).


16 Wird die Batterie gemietet oder geleast, sind bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 3 Nummer 1 EStG (sogenannter Nachteilsausgleich) entsprechend Rdnr. 14 die Gesamt-


kosten um dieses zusätzlich entrichtete Entgelt sowie um weitere Kosten für das Batteriesys-


tem zu mindern. Bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG 


(Bruchteilsansatz) ist ein für das Batteriesystem zusätzlich zu entrichtendes Entgelt mit dem 


entsprechenden Bruchteil anzusetzen.


Beispiel 7:


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


25,4 Kilowattstunden (kWh) erworben. Der Bruttolistenpreis beträgt 32.000 Euro; die tatsäch-


lichen Anschaffungskosten 25.600 Euro. Für die Batterie hat der Steuerpflichtige monatlich 


zusätzlich eine Mietrate von 79 Euro zu zahlen. Die betriebliche Nutzung beträgt gemäß ord-


nungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 


Satz 3 Nummer 1 EStG ermittelt sich wie folgt:


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind Absetzungen für Abnutzung in Höhe von 


4.266,67 Euro (25.600 Euro verteilt auf 6 Jahre) und weitere Aufwendungen für Versicherung


(1.000 Euro) und Strom (890 Euro) anzusetzen. Die auf die Batteriemiete entfallenden Auf-


wendungen sind nicht zu berücksichtigen. Die Summe der geminderten Gesamtaufwendungen 


beträgt 6.156,67 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode beträgt 


1.046,63 Euro (17 %).


Beispiel 7/1:
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beträgt 32.000 Euro; die tatsächlichen Anschaffungskosten 25.600 Euro. Für die Batterie hat 


der Steuerpflichtige monatlich zusätzlich eine Mietrate von 79 Euro zu zahlen. Die betrieb-


liche Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private Nutzungs-


anteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 EStG (Bruchteilsansatz 1/4) ermittelt 


sich wie folgt:


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Anschaffungskosten mit einem Viertel anzu-


setzen. Danach sind die Absetzungen für Abnutzung = 4.266,67 Euro (25.600 Euro verteilt 


auf 6 Jahre) sowie die Batteriemiete = 948 Euro (12 Monat x 79 Euro) mit einem Viertel, also


1.303,67 Euro (= (4.266,67 Euro + 948 Euro) x 1/4) anzusetzen. Die Aufwendungen für Ver-


sicherung (1.000 Euro) und Strom (890 Euro) sind in voller Höhe anzusetzen. Die Summe der 


Gesamtaufwendungen beträgt 3.193,67 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuch-


methode beträgt 542,92 Euro (17 %).


17 Für Kraftfahrzeuge im Sinne der Rdnrn. 1 bis 3, für die die Bewertung der Entnahme nach 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 1 EStG (Nachteilsausgleich) vorgenommen wird und 


bei denen die Miet-/Leasinggebühren die Kosten des Batteriesystems beinhalten, sind diese 


Miet-/Leasinggebühren aufzuteilen. Die anteilig auf das Batteriesystem entfallenden Miet-


/Leasinggebühren mindern die Gesamtkosten (vgl. Rdnr. 16). Es bestehen keine Bedenken, 


wenn als Aufteilungsmaßstab hierfür das Verhältnis zwischen dem Listenpreis (einschließlich 


der Kosten für das Batteriesystem) und dem um den Abschlag nach Rdnr. 7 geminderten 


Listenpreis angesetzt wird.


Beispiel 8:


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2018 ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 


16 Kilowattstunden (kWh) geleast. Der Bruttolistenpreis beträgt 43.000 Euro; die monatliche 


Leasingrate 399 Euro. Die betriebliche Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem Fahrten-


buch 83 %. Der private Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 1 EStG 


ermittelt sich wie folgt:


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Leasingraten unter Anwendung des Verhältnis-


ses zwischen Listenpreis und dem um den pauschalen Abschlag geminderten Listenpreis auf-


zuteilen:


Listenpreis 43.000 Euro/geminderter Listenpreis 39.000 Euro (43.000 Euro ./. 4.000 Euro 


(= 16 kWh x 250 Euro)) entspricht einer Minderung von 9,3 %


Leasingraten 399 Euro x 12 Monate = 4.788 Euro davon 9,3 % = 445,28 Euro.


Danach sind bei den Gesamtkosten Leasingaufwendungen in Höhe von. 4.342,72 Euro 


(4.788 Euro ./. 445,28 Euro) anzusetzen. Daneben sind Aufwendungen für Versicherung 


(1.000 Euro) und Strom (890 Euro) angefallen. Die Summe der geminderten Gesamtauf-


wendungen beträgt 6.232,72 Euro. Die Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode 


beträgt 1.059,56 Euro (17 %).
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18 Für Kraftfahrzeuge im Sinne der Rdnrn. 1 bis 3, für die die Bewertung der Entnahme nach 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG (Bruchteilsansatz) vorgenommen wird, 


sind Miet- oder Leasinggebühren bei der Ermittlung der Gesamtkosten (vgl. Rdnr. 16) in 


Höhe des jeweils anzuwendenden Bruchteils anzusetzen. Ggf. gesondert vereinbarte Miet-


oder Leasinggebühren für das Batteriesystem sind vor Anwendung des jeweiligen Bruchteils 


mit den Miet-oder Leasinggebühren für das Kraftfahrzeug zusammenzurechnen.


Beispiel 9:


Der Steuerpflichtige hat im Januar 2020 ein Elektrofahrzeug geleast. Der Bruttolistenpreis 


beträgt 33.000 Euro; die monatliche Leasingrate 399 Euro zuzüglich 79 Euro Batteriemiete. 


Die betriebliche Nutzung beträgt gemäß ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83 %. Der private 


Nutzungsanteil nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 EStG (Bruchteilsansatz 1/4) 


ermittelt sich wie folgt:


Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Leasingraten für das Fahrzeug zuzüglich der 


Batteriemiete zusammenzurechnen = 399 Euro + 79 Euro = 478 Euro; monatliche Miet-


/Leasingkosten x 12 Monate = 5.736 Euro davon 1/4 = 1.434 Euro.


Danach sind bei den Gesamtkosten Leasingaufwendungen in Höhe von 1.434 Euro anzuset-


zen. Daneben sind Aufwendungen für Versicherung (1.000 Euro) und Strom (890 Euro) 


angefallen. Die Summe der geminderten Gesamtaufwendungen beträgt 3.324 Euro. Die 


Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode beträgt 565,08 Euro (17 %).


4. Pauschaler Ansatz von Stromkosten als Betriebsausgaben


19 Wird ein betriebliches Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug nicht ausschließlich im Betrieb, 


sondern auch an einer zur Wohnung des Steuerpflichtigen gehörenden Steckdose/Ladevor-


richtung aufgeladen, kann der betriebliche Nutzungsanteil an den ansonsten privaten Strom-


kosten grundsätzlich mit Hilfe eines gesonderten Stromzählers (stationär oder mobil) nach-


gewiesen werden. Zum Nachweis des betrieblichen Nutzungsanteils an den ansonsten pri-


vaten Stromkosten werden Aufzeichnungen für einen repräsentativen Zeitraum von drei 


Monaten als ausreichend angesehen. Neben dem Einkaufspreis für die verbrauchten Kilo-


wattstunden Strom ist auch ein zu zahlender Grundpreis anteilig zu berücksichtigen.


20 Aus Vereinfachungsgründen kann der betriebliche Nutzungsanteil an den ansonsten privaten 


Stromkosten auch mit den lohnsteuerlichen Pauschalen angesetzt werden (Rdnrn. 23 und 24 


des BMF-Schreibens vom 29. September 2020, BStBl I S. 972). Zur Unterscheidung der an-


zuwendenden Pauschale ist anstelle jeder zusätzlichen Lademöglichkeit an einer ortsfesten 


Einrichtung des lohnsteuerlichen Arbeitgebers auf die zusätzliche Lademöglichkeit in einer 


der Betriebsstätten abzustellen.
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21 Die Minderungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 oder Satz 3 Nummer 1 


EStG für die Ermittlung der Privatentnahme, der nicht abziehbaren Betriebsausgaben oder des 


Nutzungswerts für die private Nutzung eines Elektro- oder eines Hybridelektrofahrzeugs sind 


ab dem 1. Januar 2013 für Elektrofahrzeuge und Hybridelektrofahrzeuge anzuwenden, die vor 


dem 1. Januar 2023 angeschafft, geleast oder dem Arbeitnehmer erstmalig zur privaten Nut-


zung überlassen werden. Der Ansatz nur eines Bruchteils nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 


Nummer 2 bis 5 oder Satz 3 Nummer 2 bis 5 EStG ist für Elektrofahrzeuge und Hybridelek-


trofahrzeuge anzuwenden, die innerhalb der in Rdnr. 11 aufgeführten Zeiträume angeschafft, 


geleast oder dem Arbeitnehmer erstmalig zur privaten Nutzung überlassen werden.


22 Die Regelungen des § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Num-


mer 2 oder 3 oder Satz 3 Nummer 2 oder 3 EStG in der Fassung des Gesetzes zur weiteren 


steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-


schriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) gelten bei der Überlassung eines betrieb-


lichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer für alle vom Arbeitgeber erstmals nach dem 


31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2022 oder 1. Januar 2031 zur privaten Nutzung 


überlassenen betrieblichen Elektrofahrzeuge und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeuge. 


In diesen Fällen kommt es nicht auf den Zeitpunkt an, zu dem der Arbeitgeber dieses Kraft-


fahrzeug angeschafft, hergestellt oder geleast hat. Wurde das betriebliche Kraftfahrzeug vor 


dem 1. Januar 2019 vom Arbeitgeber bereits einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung (z. B. 


für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, Fahrten nach § 9 


Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 3 EStG oder Familienheimfahrten im Rahmen einer doppel-


ten Haushaltsführung) überlassen, bleibt es bei einem Wechsel des Nutzungsberechtigten 


nach dem 31. Dezember 2018 für dieses Kraftfahrzeug bei den bisherigen Bewertungsrege-


lungen (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 oder Satz 3 Nummer 1 EStG) und die 


Regelungen in der Fassung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromo-


bilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I 


S. 2451) sind nicht anzuwenden. Für die Anwendung des § 8 Absatz 2 in Verbindung mit 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 4 oder 5 oder Satz 3 Nummer 4 oder 5 EStG gelten 


dieselben Grundsätze.


Beispiel 10 (Vor dem 1. Januar 2019 begonnene Nutzungsüberlassung):


Dem Arbeitnehmer wurde das Elektrofahrzeug vom Arbeitgeber bereits vor dem 1. Januar 


2019 zur privaten Nutzung überlassen. Der Nutzungswert ist auch ab dem Kalenderjahr 2019 


nach den bisherigen Bewertungsregelungen (§ 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 


Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 EStG oder Satz 3 Nummer 1 EStG) zu ermitteln.
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Dem Arbeitnehmer wird das Elektrofahrzeug vom Arbeitgeber ab Dezember 2030 zur priva-


ten Nutzung überlassen. Die Ermittlung des dem Arbeitnehmer nach dem 31. Dezember 2030 


zufließenden Nutzungswerts ist für die gesamte Nutzungsdauer dieses Elektrofahrzeugs nach 


den Regelungen des § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Num-


mer 3 oder 5 EStG oder Satz 3 Nummer 3 oder 5 EStG vorzunehmen, weil ihm das Elektro-


fahrzeug bereits vor dem 1. Januar 2031 überlassen worden ist.


Beispiel 12 (Wechsel des Nutzungsberechtigten):


Ein Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer A in 2018 ein Elektrofahrzeug zur privaten Nut-


zung. Nach dessen Ausscheiden aus dem Betrieb zum 30. Juni 2019 überlässt der Arbeitgeber 


dieses Elektrofahrzeug ab dem 1. Juli 2019 dem Arbeitnehmer B zur privaten Nutzung. Der 


Nutzungswert ist sowohl für A als auch für B auch ab dem Kalenderjahr 2019 nach den bis-


herigen Bewertungsregelungen (§ 8 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Num-


mer 4 Satz 2 Nummer 1 oder Satz 3 Nummer 1 EStG) zu ermitteln.


Beispiel 13 (Wechsel des Nutzungsberechtigten):


Ein Arbeitgeber überlässt dem Arbeitnehmer A ab Januar 2019 ein Elektrofahrzeug (Null-


Emissionen/km und Höhe des Listenpreises nicht mehr als 60.000 Euro) zur privaten Nut-


zung. Nach dessen Ausscheiden aus dem Betrieb zum 30. Juni 2019 überlässt der Arbeitgeber 


dieses Elektrofahrzeug ab dem 1. Juli 2019 dem Arbeitnehmer B zur privaten Nutzung. Ein 


Fahrtenbuch wird nicht geführt. Der Nutzungswert ist sowohl für A als auch für B nach den 


Regelungen des § 8 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Num-


mer 2 (für 2019) und 3 (ab 2020) EStG zu ermitteln. Dabei ist der pauschale Nutzungswert 


bei A und B im Kalenderjahr 2019 mit 1 % des auf volle 100 Euro abgerundeten halbierten 


und bei B ab 1. Januar 2020 mit 1 % eines auf volle 100 Euro abgerundeten Viertels des 


Listenpreises anzusetzen.


Beispiel 14 (Fahrzeugpool):


Die Arbeitnehmer können mehrere Elektrofahrzeuge aus einem Fahrzeugpool des Arbeitge-


bers privat nutzen, von denen ein Teil bereits vor und ein Teil nach dem 1. Januar 2019 an 


Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen worden sind. Fahrtenbücher werden nicht 


geführt. Der pauschale Nutzungswert für Privatfahrten ist mit 1 % und für Fahrten zwischen 


Wohnung und erster Tätigkeitsstätte grundsätzlich mit 0,03 % der Listenpreise aller Kraft-


fahrzeuge zu ermitteln und die Summe entsprechend der Zahl der Nutzungsberechtigten auf-


zuteilen, vgl. Rdnr. 11 des BMF-Schreibens vom 4. April 2018 (BStBl I S. 592). Dabei ist der 
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gelungen oder nach den Regelungen in der Fassung des zweiten Gesetzes zur Umsetzung der 


steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 


S. 1512) zu ermitteln und anschließend die Summe der gesondert ermittelten Listenpreise 


entsprechend der Zahl der Nutzungsberechtigten aufzuteilen.


23 Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 5. Juni 2014 (BStBl I S. 835) und vom 


24. Januar 2018 (BStBl I S. 272).


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.


Im Auftrag


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.








 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


www.bundesfinanzministerium.de 
 


   


 


 ANLAGE  


     
      
 


POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    


  Nur per E-Mail 
 


Oberste Finanzbehörden 


der Länder  


 


HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


  TEL  +49 (0) 30 18 682-0 


  FAX  +49 (0) 30 18 682-0 


  E-MAIL  poststelle@bmf.bund.de 


  DATUM   


     


     


   
- E-Mail-Verteiler U 1 - 


- E-Mail-Verteiler U 2 - 
   


BETREFF  Umsatzsteuer; 


Umsatzsteuerrechtliche Beurteilung von Umsätzen im Tankkartengeschäft 
   


   
GZ  III C 3 - S 7160-a/20/10001 :001 


DOK  2021/1049364 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. Grundsätzliches 


Im sog. Tankkartengeschäft schließen Kartenanbieter (= Tankkartenemittenten) mit Mineral-


ölgesellschaften (= Akzeptanzstellen) Verträge, nach denen diese Karten in den Tankstellen 


der Mineralölgesellschaften als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Die Einräumung der Zah-


lungsfunktion kann u. a. durch eine Guthaben - oder Kreditkartenfunktion oder über einen 


Abrechnungsservice erfolgen, mit dem die laut Karte verbuchten und bezogenen Leistungen 


zwischen Mineralölgesellschaft und Tankkartennutzer abgerechnet werden. Die Nutzungs-


möglichkeiten dieser (verschiedenen) Karten werden i. d. R. durch das Zahlungsdiensteauf-


sichtsgesetz (ZAG) begrenzt. 


 


EuGH-Urteil vom 6. Februar 2003, C-185/01, Auto Lease Holland / BFH-Urteil vom 


10. April 2003,V R 26/00 


Zur umsatzsteuerrechtlichen Beurteilung der Leistungsbeziehungen bei Kraftstofflieferungen 


an Kraftfahrzeug-Leasingnehmer für Rechnung des Leasinggebers haben der EuGH aufgrund 


des Vorabentscheidungsersuchens des BFH vom 22. Februar 2001 mit Urteil vom 


6. Februar 2003, C-185/01, Auto Lease Holland, BStBl 2004 II S. 573 und daraufhin der BFH 


mit Urteil vom 10. April 2003, V R 26/00, BStBl 2004 II S. 571 entschieden. In dem 


zugrundeliegenden Fall hatten der Leasinggeber und der Leasingnehmer neben dem Leasing-


vertrag für das Kraftfahrzeug eine „Übereinkunft über Kraftstoffverwaltung“ getroffen. Der 


Leasingnehmer erwarb damit das Recht, im Namen und für Rechnung des Leasinggebers 
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einen so genannten ALH-Pass sowie eine Tankkreditkarte, die den Leasinggeber als Kunden 


des Kreditkartenunternehmens auswies. Der Leasinggeber erhielt vom Leasingnehmer monat-


lich 1/12 der voraussichtlichen Kraftstoffkosten als Vorauszahlung. Am Jahresende wurde 


nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet. 


Sowohl der EuGH als auch der BFH verneinten eine Lieferung von Kraftstoff durch die 


Mineralölgesellschaft an den Leasinggeber. Vielmehr sei die Lieferung von der Mineralölge-


sellschaft direkt an den Leasingnehmer bewirkt worden. Die zwischen Leasinggeber und Lea-


singnehmer abgeschlossene „Übereinkunft über Kraftstoffverwaltung“ wurde als Vertrag über 


die Finanzierung von Treibstoff angesehen. 


 


EuGH-Urteil vom 15. Mai 2019, C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic 


Bezugnehmend auf sein Urteil vom 6. Februar 2003 hat der EuGH nunmehr in seinem Urteil 


vom 15.  Mai 2019, C-235/18, Vega International Car Transport and Logistic, entschieden, 


dass - unter den Umständen des zugrundeliegenden Sachverhalts - die Bereitstellung von 


Tankkarten durch eine Muttergesellschaft an ihre Tochtergesellschaften, wodurch diese die zu 


überführenden Fahrzeuge mit Kraftstoff betanken können, als sonstige Leistung und somit 


umsatzsteuerfreie Kreditgewährung eingestuft werden kann. 


 


Ausgehend von den bereits in seinem Urteil vom 6. Februar 2003 aufgestellten Grundsätzen, 


stellte der EuGH fest, dass die Muttergesellschaft über den Kraftstoff nicht verfügt, als wäre 


sie Eigentümerin. Der Kraftstoff werde nämlich von der Tochtergesellschaft direkt bei den 


Anbietern und nach eigenem Ermessen gekauft. Deshalb entscheide vor allem die Tochterge-


sellschaft über die Modalitäten des Kraftstoffkaufs. Denn sie könne grundsätzlich frei wählen, 


bei welcher Tankstelle von den durch die Muttergesellschaft mitgeteilten Anbietern sie die 


Fahrzeuge mit Kraftstoff betankt, und frei über die Qualität, die Menge, die Art des Kraft-


stoffs sowie den Zeitpunkt des Kaufs und die Art der Verwendung entscheiden. Ferner trage 


die Tochtergesellschaft auch sämtliche mit dem Betanken verbundenen Kosten, da die Mut-


tergesellschaft den Kraftstoff der Tochtergesellschaft in Rechnung stellt. Schließlich könne 


die Tochtergesellschaft Rechnungen über die Verwendung von Tankkarten entweder mit 


Rechnungen an / eigenen Ansprüchen gegen die Muttergesellschaft verrechnen oder sie direkt 


innerhalb von ein bis drei Monaten ab ihrem Erhalt begleichen (Rn. 36, 37 des Urteils). 


 


Daher sei die Bereitstellung von Tankkarten in dem entschiedenen Fall unstreitig keine „Lie-


ferung von Gegenständen“ im Sinne von Artikel 14 Abs. 1 MwStSystRL, sondern eine 


Dienstleistung im Sinne von Artikel 24 Abs. 1 dieser Richtlinie (Rn. 41). Es handele sich 


dabei um eine Dienstleistung, welche der Gewährung eines Kredits im Sinne von Artikel 135 


Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL ähnle und deshalb von der Steuer befreit sein könne 


(Rn. 49, 50 des Urteils). 
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Länder gilt Folgendes:  


 


1. Finanzierungsgeschäft zwischen Tankkartenemittenten und Tankkartennutzer über Kraft-


stofflieferungen von der Mineralölgesellschaft / dem Tankstellenbetreiber an den Tank-


kartennutzer (Regelfall) 


 


Für die Annahme einer Kraftstofflieferung der Mineralölgesellschaft / dem Tankstellenbetrei-


ber an den Tankkartennutzer ist es nach der vorgenannten Rechtsprechung entscheidend, dass 


die Mineralölgesellschaft / der Tankstellenbetreiber dem Tankkartennutzer Verfügungsmacht 


über den Kraftstoff verschafft. 


 


Der Tankkartennutzer kann über den Liefergegenstand wie ein Eigentümer verfügen, wenn er 


im eigenen Ermessen über die Qualität, die Menge, die Art des Kraftstoffs sowie den Zeit-


punkt des Kaufs und die Art der Verwendung entscheidet. In diesem Fällen erwirbt der Tank-


kartennutzer den Kraftstoff nicht von dem Tankkartenemittenten, sondern direkt von der 


Mineralölgesellschaft bzw. von dem Tankstellenbetreiber.  


 


Der Tankkartenemittent erbringt eine sonstige Leistung an den Tankkartennutzer, die darin 


besteht, die mit dem Erwerb des Kraftstoffs im Zusammenhang stehenden Kosten (zwischen - 


oder vor -) zu finanzieren. Mit der Ausgabe der Tankkarte stellt der Tankkartenemittent dem 


Tankkartennutzer ein einfaches Instrument zur Verfügung, das diesem den Kauf des Kraft-


stoffs erleichtert. Im Rahmen des Erwerbes des Liefergegenstandes nimmt der Tankkar-


tenemittent die Rolle eines Vermittlers ein. 


 


Von einer Lieferung der Mineralölgesellschaft / dem Tankstellenbetreiber an den Tankkarten-


nutzer ist insbesondere auszugehen, weil der Tankkartennutzer die Betankung im eigenen 


Namen vornimmt. Der Tankkartennutzer kann im Rahmen des vertraglich Vereinbarten frei 


über die Modalitäten des Kraftstoffkaufs entscheiden, insbesondere, weil er wählen kann, bei 


welcher der von den durch den Tankkartenemittenten mitgeteilten Tankstellen (Anbieter) er 


das Fahrzeug mit Kraftstoff betankt. 


 


Der Tankkartenemittent und der Tankkartennutzer treffen dagegen eine Vereinbarung über 


die Verwaltung von Kraftstoff oder gehen sonstige vertragliche Beziehungen über eine Kre-


ditgewährung beim Bezug von Mineralölprodukten ein. 


 


Beim sog. Tankkartengeschäft liegt damit ein Finanzierungsgeschäft zwischen dem Tankkar-


tenemittenten und dem Tankkartennutzer zum Kauf von Kraftstoff einerseits und eine Liefe-


rung von Kraftstoff von der Mineralölgesellschaft / dem Tankstellenbetreiber an den Tankkar-


tennutzer andererseits vor. Ein im Inland steuerbares Finanzierungsgeschäft zwischen dem 
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UStG umsatzsteuerfrei. 


 


Lieferungen von der Mineralölgesellschaft / dem Tankstellenbetreiber an den Tankkar-


tenemittenten und vom Tankkartenemittenten an den Tankkartennutzer - im Rahmen von 


umsatzsteuerrechtlichen Reihengeschäften - liegen in der Regel nicht vor. 


 


2.  Liefergeschäfte zwischen Mineralölgesellschaft, Tankkartenemittent und Tankkartennut-


zer (Reihengeschäft, Ausnahmefall) 


 


Liefergeschäfte zwischen Mineralölgesellschaft, Tankkartenemittent und Tankkartennutzer 


sind nur dann anzunehmen, wenn die folgenden Voraussetzungen insgesamt erfüllt sind: 


 


 Der Tankkartenemittent und der Tankkartennutzer treffen keine gesonderte Vereinba-


rung über die Verwaltung von Kraftstoffen oder regeln nicht sonstige vertragliche 


Beziehungen über eine Kreditgewährung beim Bezug von Mineralölprodukten. Sie 


schließen stattdessen eine Vereinbarung über die Lieferung von Kraftstoffen ab. 


 Der Tankkartenemittent erwirbt den Gegenstand der Lieferung in der Absicht, diesen 


an den Tankkartennutzer weiterzuliefern. Der Tankkartenemittent kann dabei über 


Qualität und Menge und den Ort und den Zeitpunkt der Lieferung frei entscheiden. 


Nicht ausreichend ist, wenn eine etwaige Autorisierung durch den Tankkartenemitten-


ten automatisiert nur auf die Einhaltung bestehender Rahmenbedingungen / Restriktio-


nen beschränkt ist (z. B. Prüfung des Verfügungslimits der jeweiligen Karte). 


 Der Tankkartennutzer betankt das Fahrzeug bei einem beteiligten Tankstellenbetreiber 


erkennbar im Namen und für Rechnung des Tankkartenemittenten.  


 Der Tankkartenemittent hat von seiner Berechtigung, die Betankung in seinem Namen 


und für seine Rechnung - z. B. durch Sperrung der Tankkarte - zu untersagen, keinen 


Gebrauch gemacht. 


 Das Entgelt für den Kraftstoff wird auf jeder Lieferstufe zwischen den beteiligten Par-


teien gesondert vereinbart. Jeder Lieferer trägt auf seiner Lieferstufe das Risiko des 


Zahlungsausfalls. Bei Leistungsstörungen (z. B. in Gestalt einer Motorschädigung 


durch den getankten Kraftstoff) sind eventuelle Schadenersatzansprüche des Tankkar-


tennutzers gegenüber dem Tankkartenemittenten und Ansprüche des Tankkartenemit-


tenten gegenüber der Mineralölgesellschaft geltend zu machen. 


 Die Lieferung des Kraftstoffs vom Tankkartenemittenten an den Tankkartennutzer 


darf keine unselbständige Nebenleistung, z. B. zu einer Leasingleistung zwischen 


einem Leasinggeber und einem Leasingnehmer, sein.  


 


Nur bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen hat der Tankkartenemittent die Befähi-


gung, über den Gegenstand der Lieferung (Kraftstoff o. ä.) wie ein Eigentümer zu verfügen. 
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stelle ausgeführt (bewegte Lieferung im Reihengeschäft). Ort der Lieferung des Tankkar-


tenemittenten an den Tankkartennutzer ist ebenfalls die Tankstelle (ruhende Lieferung im 


Reihengeschäft, § 3 Absatz 7 Satz 2 UStG). 


 


II. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 


 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 


Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 


S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom xx. xx 20xx - III C X - S 7xxx/xx/xxxxx 


(20xx/xxxxxxx), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


 


1. In Abschnitt 1.1 Abs. 5 wird die Angabe „BMF-Schreiben vom 15. 6. 2004, BStBl I 


S. 605“ im letzten Halbsatz durch die Angabe „BMF-Schreiben vom xx. x. 2021, BStBl I 


S. xxx“ ersetzt. 


 


2. In Abschnitt 4.8.2 wird nach Absatz 9 folgender Absatz 10 angefügt: 


 


„(10)  Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Umsätzen im Tankkartenge-
schäft und zum Vorliegen eines Finanzierungsgeschäftes, vgl. BMF-Schreiben vom 
xx. x. 2021, BStBl I S. XXX.“ 


 


 


III.  Anwendung 


 


Die Regelungen dieses BMF-Schreibens ersetzen das BMF-Schreiben vom 15. Juni 2004, 


BStBl 2004 I, S. 605, welches hiermit aufgehoben wird.  


 


Die Regelungen dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.  


Für Kraftstofflieferungen, die vor dem 1. Januar 2022 erbracht werden, wird es nicht bean-


standet, wenn ein Finanzierungsgeschäft zwischen Tankkartenemittent und Tankkartennutzer 


über Kraftstofflieferungen von der Mineralölgesellschaft / dem Tankstellenbetreiber an den 


Tankkartennutzer (vgl. Tz. 1) von den Beteiligten einheitlich wie ein Liefergeschäft zwischen 


Mineralölgesellschaft, Tankkartenemittenten und Tankkartennutzer (vgl. Tz. 2) im Rahmen 


eines Reihengeschäftes behandelt wird.  


Dabei wird der Vorsteuerabzug des Tankkartenemittenten bzw. des Tankkartennutzers aus 


den jeweiligen Rechnungen über die Lieferung des Kraftstoffs bei Vorliegen der übrigen 


Voraussetzungen des § 15 UStG ebenfalls nicht beanstandet. 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 







 


Seite 6  (http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 


Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 


 


Im Auftrag  








URTEIL DES GERICHTSHOFS (Achte Kammer)


15. Mai 2019(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 135 
Abs. 1 Buchst. b – Lieferung von Gegenständen – Steuerbefreiungen für andere Tätigkeiten – 


Gewährung und Vermittlung von Krediten – Tankkarten“


In der Rechtssache C-235/18


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Naczelny Sąd 
Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, Polen) mit Entscheidung vom 23. November 2017, 
beim Gerichtshof eingegangen am 28. März 2018, in dem Verfahren


Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH


gegen


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


erlässt


DER GERICHTSHOF (Achte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten F. Biltgen, des Richters C. G. Fernlund und der Richterin 
L. S. Rossi (Berichterstatterin),


Generalanwalt: E. Tanchev,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH, vertreten 
durch J. Pomorska-Porębska, Steuerberaterin,


–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch R. Lyal und J. Hottiaux als Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über 
die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
(ABl. 2006, L 347, S. 1).


2        Das Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Vega International Car Transport 
and Logistic – Trading GmbH mit Sitz in Österreich (im Folgenden: Vega International) und dem 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Direktor der Finanzkammer Warschau, Polen) über dessen 
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Weigerung, Vega International die Mehrwertsteuer für den Kauf von Kraftstoff unter Verwendung von 
Tankkarten zu erstatten.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und c der Richtlinie 2006/112 bestimmt:


„Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze:


a)      Lieferungen von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines 
Mitgliedstaats gegen Entgelt tätigt;


…


c)      Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen 
Entgelt erbringt“.


4        Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2006/112 sieht vor:


„(1)      Als ‚Lieferung von Gegenständen‘ gilt die Übertragung der Befähigung, wie ein Eigentümer 
über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen.


(2)      Neben dem in Absatz 1 genannten Umsatz gelten folgende Umsätze als Lieferung von 
Gegenständen:


…


c)      die Übertragung eines Gegenstands auf Grund eines Vertrags über eine Einkaufs- oder 
Verkaufskommission.“


5        Art. 24 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 lautet:


„Als ‚Dienstleistung‘ gilt jeder Umsatz, der keine Lieferung von Gegenständen ist.“


6        In Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 heißt es:


„Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der Steuer:


…


b)      die Gewährung und Vermittlung von Krediten und die Verwaltung von Krediten durch die 
Kreditgeber“.


Polnisches Recht


7        Die Richtlinie 2006/112 wurde durch die Ustawa o podatku od towarów i uslug (Gesetz über die Steuer 
auf Gegenstände und Dienstleistungen) vom 11. März 2004 (Dz. U. 2011, Nr. 177, Pos. 1054) in 
geänderter Fassung (im Folgenden: Mehrwertsteuergesetz) in polnisches Recht umgesetzt:


8        Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 des Mehrwertsteuergesetzes lautet:


„[Der Mehrwertsteuer unterliegen:] die entgeltliche Lieferung von Gegenständen und die entgeltliche 
Erbringung von Dienstleistungen im Inland.“


9        Art. 7 Abs. 1 und 8 des Mehrwertsteuergesetzes sieht vor:


„1)      Als Lieferung von Gegenständen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 gilt die Übertragung der 
Befähigung, wie ein Eigentümer über Gegenstände zu verfügen …
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…


8)      Wird die Lieferung desselben Gegenstands von mehreren Unternehmen in der Art vorgenommen, 
dass das erste Unternehmen diesen Gegenstand unmittelbar an den Erwerber am Ende der Reihe 
übergibt, so gilt die Lieferung des Gegenstands als von jedem Unternehmen bewirkt, das an diesen 
Handlungen beteiligt war.“


10      Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes bestimmt:


„Als Dienstleistung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Nr. 1 gilt jede Leistung an eine natürliche Person, eine 
juristische Person oder eine nicht rechtsfähige Organisationseinheit, die keine Lieferung von 
Gegenständen im Sinne des Art. 7 ist …“


11      Art. 43 Abs. 1 Nr. 38 des Mehrwertsteuergesetzes, durch den Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
2006/112 umgesetzt wird, lautet:


„[Von der Steuer befreit sind] die Gewährung von Krediten oder Gelddarlehen, die Vermittlung von 
Krediten oder Gelddarlehen und die Verwaltung von Krediten oder Gelddarlehen durch die Kredit- oder 
Darlehensgeber“.


12      In Art. 86 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes heißt es:


„Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen zur Vornahme steuerbarer Handlungen verwendet 
werden, sind die in Art. 15 genannten Steuerpflichtigen berechtigt, den Betrag der Vorsteuer vom 
Betrag der geschuldeten Steuer abzuziehen …“


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage


13      Aus der Vorlageentscheidung geht hervor, dass die Tätigkeit von Vega International darin besteht, 
Nutzfahrzeuge namhafter Hersteller vom Werk direkt zum Kunden zu überführen. Diese Dienstleistung 
wird durch mehrere Tochtergesellschaften von Vega International mit Sitz in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten, u. a. die Tochtergesellschaft Vega Poland sp. z o.o. mit Sitz in Polen (im Folgenden: 
Vega Poland), erbracht.


14      Vega International organisiert und verwaltet die Versorgung aller ihrer Unternehmen mit Tankkarten 
verschiedener Kraftstoffanbieter. Die von Vega Poland überführten Fahrzeuge werden unter 
Verwendung persönlicher, an die Fahrer ausgegebener Tankkarten betankt. Aus organisatorischen 
Gründen und wegen der Höhe der Kosten werden alle Tankkartenumsätze durch die Muttergesellschaft 
in Österreich zentralisiert, die von den Kraftstoffanbietern Rechnungen erhält, die insbesondere den 
Kauf von Kraftstoff mit Mehrwertsteuer belegen. Am Ende jedes Monats stellt Vega International ihren 
Tochtergesellschaften, u. a Vega Poland, dann den für die Erbringung der Dienstleistung der 
Überführung von Fahrzeugen bereitgestellten Kraftstoff mit einem Zuschlag von 2 % in Rechnung. Die 
Tochtergesellschaften sind berechtigt, Rechnungen über die Verwendung der Tankkarten mit 
Rechnungen an die österreichische Gesellschaft zu verrechnen, oder müssen sie innerhalb von ein bis 
drei Monaten ab ihrem Erhalt begleichen.


15      Mit Bescheid vom 11. August 2014 verweigerte der Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście (Leiter des Zweiten Finanzamts Warschau-Śródmieście, Polen) Vega 
International die Erstattung der Mehrwertsteuer für den Zeitraum April bis Juni 2012 in Höhe von 
106 031,44 polnischen Złoty (PLN) (ungefähr 24 735,82 Euro). Dieser Bescheid wurde vom Direktor 
der Finanzkammer Warschau mit Bescheid vom 28. November 2014 bestätigt.


16      Vega International erhob gegen diesen Bescheid Klage beim Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie (Woiwodschaftsverwaltungsgericht Warschau, Polen). Mit Urteil vom 26. Juni 2015 wies 
dieses Gericht die Klage von Vega International als unbegründet ab.


17      Vega International legte daraufhin gegen dieses Urteil Kassationsbeschwerde beim Naczelny Sąd 
Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, Polen) ein. Dieses Gericht zog wie die polnischen 
Steuerbehörden und das Gericht im ersten Rechtszug die Möglichkeit in Betracht, auf den vorliegenden 
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Fall die Grundsätze anzuwenden, die der Gerichtshof in seinem Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease 
Holland (C-185/01, EU:C:2003:73), aufgestellt habe, wonach es sich bei einer Übereinkunft über 
Kraftstoffverwaltung nicht um eine Kraftstofflieferung handele, sondern um einen Vertrag über die 
Finanzierung des Bezugs von Kraftstoff. Nach der Beurteilung des Gerichtshofs in der diesem Urteil 
zugrunde liegenden Rechtssache kaufe nämlich nicht das Leasingunternehmen den Kraftstoff – in der 
Absicht, ihn an den Leasingnehmer weiterzuliefern –, sondern dieser wähle die Qualität und Menge 
sowie den Zeitpunkt des Kaufs des Kraftstoffs frei und verfüge somit über diesen Kraftstoff, als ob er 
sein Eigentümer wäre.


18      Im vorliegenden Fall sei unter Heranziehung dieses Urteils davon auszugehen, dass Vega International 
keine „Lieferungen von Gegenständen“, hier von Kraftstoff, im Sinne von Art. 7 Abs. 8 des 
Mehrwertsteuergesetzes tätige, für die die Mehrwertsteuer erstattet werden könne, sondern 
Finanzierungsdienstleistungen an Vega Poland erbringe, die in Polen nicht steuerpflichtig seien, da sie 
gemäß Art. 43 Abs. 1 Nr. 38 dieses Gesetzes von der Mehrwertsteuer befreit seien.


19      Das vorlegende Gericht stellt jedoch fest, dass das Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland 
(C-185/01, EU:C:2003:73), nicht auf der Grundlage der Richtlinie 2006/112 ergangen sei, sondern die 
Auslegung der früher geltenden Bestimmungen der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 
17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, 
L 145, S. 1, im Folgenden: Sechste Richtlinie) betreffe.


20      Unter diesen Umständen hat es Zweifel an der Auslegung der neuen Bestimmung in Art. 135 Abs. 1 
Buchst. b der Richtlinie 2006/112, die sich auf Umsätze wie die Gewährung oder Vermittlung von 
Krediten und die Verwaltung von Krediten durch die Kreditgeber beziehe, im Licht dieses Urteils. Es 
stelle sich daher die Frage, ob die von Vega International in Österreich realisierten Umsätze im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung und Abrechnung der im Rahmen des Konzerns für den Erwerb 
von Kraftstoff durch die Tochtergesellschaften verwendeten Tankkarten als solche Umsätze eingestuft 
werden könnten. Diese Zweifel würden durch die Unterschiede in der Rechtsprechung der nationalen 
Gerichte, die sich bei der Beurteilung der Art der im Rahmen der Bereitstellung der Tankkarten 
abgeschlossenen Geschäfte auf diesen Präzedenzfall bezogen hätten, noch verschärft.


21      Deshalb ist es nach Auffassung des vorlegenden Gerichts für die Entscheidung über die von Vega 
International eingelegte Kassationsbeschwerde erforderlich, dass der Gerichtshof selbst Art. 135 Abs. 1 
Buchst. b der Richtlinie 2006/112 auslegt.


22      Unter diesen Umständen hat der Naczelny Sąd Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht) 
beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorzulegen:


Umfasst Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 die Bereitstellung von Tankkarten sowie das 
Aushandeln, die Finanzierung und die Abrechnung des Erwerbs von Kraftstoffen unter Verwendung 
dieser Karten oder können diese mehraktigen Handlungen als Reihengeschäfte eingestuft werden, deren 
Hauptzweck die Lieferung von Kraftstoff ist?


Zur Vorlagefrage


23      Mit seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
2006/112 dahin auszulegen ist, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die 
Bereitstellung von Tankkarten durch eine Muttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaften, wodurch 
diese die Fahrzeuge, die sie überführen, mit Kraftstoff betanken können, als von der Mehrwertsteuer 
befreite Gewährung eines Kredits im Sinne dieser Bestimmung eingestuft werden kann oder als 
mehraktige Handlung, deren Hauptzweck die Lieferung von Kraftstoff und damit die Lieferung eines 
Gegenstands im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 ist, für die die in Polen gezahlte 
Mehrwertsteuer erstattet werden kann.


24      Zunächst ist festzustellen, dass die für das Ausgangsverfahren einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie 2006/112 im Wesentlichen mit den entsprechenden Bestimmungen der Sechsten Richtlinie 
identisch sind. Daher ist die Rechtsprechung zu den genannten Bestimmungen der Sechsten Richtlinie 
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für die Auslegung der entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2006/112 weiterhin einschlägig 
(vgl. u. a. Urteil vom 28. Juli 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614, Rn. 27).


25      Zur Beantwortung der Frage des vorlegenden Gerichts ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 2 
Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2006/112 Lieferungen von Gegenständen, die ein Steuerpflichtiger als 
solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt tätigt, der Mehrwertsteuer unterliegen.


26      Gemäß Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 gilt die Übertragung der Befähigung, wie ein 
Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen, grundsätzlich als Lieferung von 
Gegenständen.


27      Nach ständiger Rechtsprechung bezieht sich der Begriff „Lieferung von Gegenständen“ im Sinne von 
Art. 5 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie und Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 nicht auf die 
Eigentumsübertragung in den im anwendbaren nationalen Recht vorgesehenen Formen, sondern 
umfasst jede Übertragung eines körperlichen Gegenstands durch eine Partei, die die andere Partei 
ermächtigt, über diesen Gegenstand faktisch so zu verfügen, als wäre sie sein Eigentümer (Urteile vom 
8. Februar 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, EU:C:1990:61, Rn. 7, vom 
14. Juli 2005, British American Tobacco und Newman Shipping, C-435/03, EU:C:2005:464, Rn. 35, 
vom 21. Februar 2006, Halifax u. a., C-255/02, EU:C:2006:121, Rn. 51, vom 3. Juni 2010, De Fruytier, 
C-237/09, EU:C:2010:316, Rn. 24, und vom 18. Juli 2013, Evita-K, C-78/12, EU:C:2013:486, Rn. 33).


28      Des Weiteren hat der Gerichtshof entschieden, dass dieser Begriff einen objektiven Charakter hat und 
unabhängig von Zweck und Ergebnis der betroffenen Umsätze anwendbar ist. Die Steuerverwaltung ist 
dabei nicht verpflichtet, Untersuchungen anzustellen, um die Absicht des betroffenen Steuerpflichtigen 
zu ermitteln oder gar die Absicht eines von diesem Steuerpflichtigen verschiedenen, an derselben 
Lieferkette beteiligten Händlers zu berücksichtigen (Urteil vom 21. November 2013, Dixons Retail, 
C-494/12, EU:C:2013:758, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).


29      Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, dass die Bereitstellung von Tankkarten 
durch Vega International für ihre Tochtergesellschaften, u. a. Vega Poland, diesen insbesondere die 
Versorgung mit Kraftstoff an Tankstellen ermöglicht. Sie adressieren dann die Rechnungen, die den 
Kauf von Kraftstoff mit Mehrwertsteuer, deren Erstattung Vega International bei der polnischen 
Steuerverwaltung beantragt hat, belegen, direkt an Vega International.


30      Daher ist zur Beantwortung der Frage des vorlegenden Gerichts zu untersuchen, ob die 
Mineralölgesellschaften im Ausgangsverfahren die Befähigung, über den Kraftstoff wie ein Eigentümer 
zu verfügen, faktisch auf Vega International oder Vega Poland übertragen haben (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland, C-185/01, EU:C:2003:73, Rn. 33).


31      Im Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland (C-185/01, EU:C:2003:73), hat der Gerichtshof 
untersucht, ob im Rahmen eines Kraftfahrzeugleasingvertrags eine Lieferung von Gegenständen, hier 
von Kraftstoff, durch die Mineralölgesellschaften an ein Leasingunternehmen vorliegt, wenn der 
Leasingnehmer sein Fahrzeug im Namen und für Rechnung dieses Unternehmens betankt, das dann bei 
den nationalen Steuerbehörden die Erstattung der auf den Kraftstoff erhobenen Mehrwertsteuer 
beantragt.


32      In diesem Urteil hat der Gerichtshof festgestellt, dass unstreitig der Leasingnehmer befugt ist, über den 
Kraftstoff so zu verfügen, als wäre er der Eigentümer, weil er ihn unmittelbar von den Tankstellen 
erhält und der Leasinggeber zu keiner Zeit darüber entscheiden kann, wie und wozu der Kraftstoff 
verwendet werden soll (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland, 
C-185/01, EU:C:2003:73, Rn. 34).


33      Nach Auffassung des Gerichtshofs erfolgen die Lieferungen in einem solchen Fall auch nur 
vordergründig auf Kosten des Leasingunternehmens. Zum einen stellen die monatlich an sie gezahlten 
Raten nur einen Vorschuss dar. Zum anderen kommt der Leasingnehmer für den am Jahresende 
abgerechneten tatsächlichen Verbrauch auf und trägt daher die Kosten der Kraftstofflieferung in voller 
Höhe (Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland, C-185/01, EU:C:2003:73, Rn. 35).


34      Der Gerichtshof hat daraus gefolgert, dass die Übereinkunft über Kraftstoffverwaltung zwischen dem 
Leasingunternehmen und dem Leasingnehmer für das Leasingunternehmen kein Vertrag über die 
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Lieferung eines Gegenstands, hier von Kraftstoff, sondern vielmehr ein Vertrag über die Finanzierung 
des Bezugs von Kraftstoff ist. Nach Auffassung des Gerichtshofs kauft nämlich nicht das 
Leasingunternehmen den Kraftstoff – in der Absicht, ihn an den Leasingnehmer weiterzuliefern –, 
sondern dieser kauft ihn, wobei er dessen Qualität und Menge sowie den Zeitpunkt des Kaufs frei 
wählt. Deshalb übernimmt das Leasingunternehmen dem Leasingnehmer gegenüber in Wirklichkeit die 
Funktion eines Kreditgebers (Urteil vom 6. Februar 2003, Auto Lease Holland, C-185/01, 
EU:C:2003:73, Rn. 36).


35      Nach der in Rn. 24 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung sind diese Erwägungen des 
Gerichtshofs zu Art. 5 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie für die Auslegung des Begriffs „Lieferung von 
Gegenständen“ im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 auf die Umstände der vorliegenden 
Rechtssache übertragbar.


36      Insbesondere ist festzustellen, dass Vega International im vorliegenden Fall über den Kraftstoff, für 
dessen Kauf sie die Erstattung der Mehrwertsteuer beantragt, nicht verfügt, als wäre sie sein 
Eigentümer. Der Kraftstoff wird nämlich von Vega Poland direkt bei den Anbietern und nach eigenem 
Ermessen gekauft. Deshalb entscheidet Vega Poland vor allem über die Modalitäten des 
Kraftstoffkaufs, da sie wählen kann, bei welcher Tankstelle von den durch Vega International 
mitgeteilten Anbietern sie mit Kraftstoff betankt, und über die Qualität, die Menge, die Art des 
Kraftstoffs sowie den Zeitpunkt des Kaufs und die Art der Verwendung frei entscheiden kann (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 16. April 2015, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, C-42/14, 
EU:C:2015:229, Rn. 26).


37      Darüber hinaus ist unstreitig, dass Vega Poland auch sämtliche mit dem Betanken verbundenen Kosten 
trägt, da Vega International ihr den Kraftstoff in Rechnung stellt. Ferner kann die polnische 
Tochtergesellschaft Rechnungen über die Verwendung von Tankkarten entweder mit Rechnungen an 
die österreichische Gesellschaft verrechnen oder sie direkt innerhalb von ein bis drei Monaten ab ihrem 
Erhalt begleichen.


38      Deshalb ist, wie die polnische Regierung und die Europäische Kommission ausführen, nicht davon 
auszugehen, dass im Ausgangsverfahren die Kraftstofflieferung an Vega International erfolgt und diese 
den Gegenstand an Vega Poland weiterliefert und dadurch ihrerseits eine Kraftstofflieferung an Letztere 
tätigt. Wie die Kommission betont, ist vielmehr festzustellen, dass Vega International sich darauf 
beschränkt, ihrer polnischen Tochtergesellschaft unter Verwendung von Tankkarten ein einfaches 
Instrument zur Verfügung zu stellen, das ihr den Kauf des Kraftstoffs ermöglicht, und damit im 
Rahmen des Erwerbs dieses Gegenstands nur die Rolle eines Vermittlers spielt.


39      Da es für Vega International im Ausgangsverfahren an der Lieferung eines Gegenstands, nämlich von 
Kraftstoff, fehlt, hat sie keinen Anspruch auf Erstattung der auf die an sie adressierten Rechnungen 
gezahlten Mehrwehrsteuer für die durch Vega Poland an Tankstellen erfolgte Betankung mit Kraftstoff.


40      Allerdings hat gemäß Art. 24 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 jeder Umsatz, der keine Lieferung von 
Gegenständen ist, als „Dienstleistung“ zu gelten.


41      Unstreitig ist der von Vega International in Bezug auf ihre polnische Tochtergesellschaft realisierte 
Umsatz, der in der Bereitstellung von Tankkarten vor allem zur Betankung der von dieser überführten 
Fahrzeuge mit Kraftstoff besteht, keine „Lieferung von Gegenständen“ im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der 
Richtlinie 2006/112. Daher ist sie eine „Dienstleistung“ im Sinne von Art. 24 Abs. 1 dieser Richtlinie.


42      Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben, ist deshalb auch zu prüfen, ob 
diese Dienstleistung als von der Mehrwertsteuer befreite Gewährung eines Kredits im Sinne von 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 eingestuft werden kann.


43      Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die nach dieser Bestimmung von der Steuer befreiten Umsätze 
durch die Art der erbrachten Dienstleistungen und nicht durch den Erbringer oder den Empfänger der 
Leistung definiert werden, so dass die Anwendung dieser Befreiungen nicht vom Status des 
Unternehmens abhängt, das diese Dienstleistungen erbringt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 4. Mai 
2006, Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, Rn. 66, und vom 21. Juni 2007, Ludwig, C-453/05, 
EU:C:2007:369, Rn. 25).
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44      Insbesondere ist der Ausdruck „Gewährung und Vermittlung von Krediten“ in dieser Bestimmung weit 
auszulegen, so dass er nicht nur auf Darlehen und Kredite von Banken und Finanzinstituten beschränkt 
werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. Oktober 1993, Muys’ en De Winter’s Bouw- en 
Aannemingsbedrijf, C-281/91, EU:C:1993:855, Rn. 13, vom 22. Oktober 2015, Hedqvist, C-264/14, 
EU:C:2015:718, Rn. 37, und vom 18. Oktober 2018, Volkswagen Financial Services [UK], C-153/17, 
EU:C:2018:845, Rn. 35).


45      Diese Auslegung wird durch das Ziel des durch die Richtlinie 2006/112 eingeführten gemeinsamen 
Systems gestützt, durch das vor allem die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sichergestellt werden 
soll (vgl. u. a. Urteil vom 27. Oktober 1993, Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf, 
C-281/91, EU:C:1993:855, Rn. 14).


46      Deshalb verstieße eine Auslegung, wonach die Gewährung der Finanzierung eines Kaufs durch eine 
Bank von der Mehrwertsteuer befreit wäre, wohingegen die Finanzierung desselben Kaufs durch einen 
Wirtschaftsteilnehmer, der nicht den besonderen Status eines Unternehmens des Finanz- oder 
Bankensektors hat, der Mehrwertsteuer unterläge, gegen einen der fundamentalen Grundsätze des 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems, nämlich die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen.


47      Im vorliegenden Fall werden, wie in Rn. 14 des vorliegenden Urteils ausgeführt, sämtliche Umsätze, 
die unter Verwendung von Tankkarten bewirkt werden, die von Vega International ihren 
Tochtergesellschaften, u. a. Vega Poland, zur Verfügung gestellt werden, von der Muttergesellschaft in 
Österreich zentralisiert, die von den Kraftstoffanbietern Rechnungen erhält, die insbesondere den Kauf 
von Kraftstoff mit Mehrwertsteuer belegen. Am Ende jedes Monats stellt Vega International ihren 
Tochtergesellschaften dann den für die Erbringung der Dienstleistung der Überführung von Fahrzeugen 
bereitgestellten Kraftstoff mit einem Zuschlag von 2 % in Rechnung. Schließlich haben die 
Tochtergesellschaften Rechnungen über die Verwendung der Tankkarten entweder mit Rechnungen an 
die österreichische Gesellschaft zu verrechnen oder sie innerhalb von ein bis drei Monaten ab ihrem 
Erhalt zu begleichen.


48      Vega International erhält dadurch, dass sie bei Vega Poland diesen Zuschlag von 2 % erhebt, eine 
Vergütung für die an die polnische Tochtergesellschaft erbrachte Dienstleistung. Vega International 
erbringt somit eine Finanzdienstleistung an Vega Poland, indem sie den Kauf von Kraftstoff 
vorfinanziert, und fungiert hierzu wie ein gewöhnliches Finanz- oder Kreditinstitut.


49      Deshalb ist die Bereitstellung von Tankkarten für Vega Poland durch Vega International ein echtes 
Finanzgeschäft, das, genauer gesagt, der Gewährung eines Kredits im Sinne von Art. 135 Abs. 1 
Buchst. b der Richtlinie 2006/112 ähnelt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Oktober 2018, 
Volkswagen Financial Services [UK], C-153/17, EU:C:2018:845, Rn. 36).


50      Demzufolge können Dienstleistungen wie die von Vega International für Vega Poland erbrachten 
gemäß Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112 von der Steuer befreit sein.


51      Nach alledem ist auf die vorgelegte Frage zu antworten, dass Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
2006/112 dahin auszulegen ist, dass unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens die 
Bereitstellung von Tankkarten durch eine Muttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaften, wodurch 
diese die Fahrzeuge, die sie überführen, mit Kraftstoff betanken können, als von der Mehrwertsteuer 
befreite Gewährung eines Kredits im Sinne dieser Bestimmung eingestuft werden kann.


Kosten


52      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 
Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht 
erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Achte Kammer) für Recht erkannt:
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Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen des 
Ausgangsverfahrens die Bereitstellung von Tankkarten durch eine Muttergesellschaft für ihre 
Tochtergesellschaften, wodurch diese die Fahrzeuge, die sie überführen, mit Kraftstoff betanken 
können, als von der Mehrwertsteuer befreite Gewährung eines Kredits im Sinne dieser 
Bestimmung eingestuft werden kann.


Unterschriften


*      Verfahrenssprache: Polnisch.
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Urteil vom 09. Juni 2021, I R 32/17 
Einkünftekorrekturen nach § 1 Abs. 1 AStG bei Teilwertabschreibungen auf unbesichert im Konzern begebenen 
Darlehensforderungen und bei Buchwertübertragung von Wirtschaftsgütern auf ausländische Tochtergesellschaften


ECLI:DE:BFH:2021:U.090621.IR32.17.0


BFH I. Senat


AStG § 1 Abs 1 , AStG § 1 Abs 4 , OECDMustAbk Art 9 Abs 1 , DBA USA 1989 Art 9 Abs 1 , DBA FRA Art 5 , AEUV Art 49 , 
AEUV Art 63 , AEUV Art 64 Abs 1 , KStG § 8a Abs 1 , KStG § 8b Abs 1 , KStG § 8b Abs 5 , AEUV Art 267 , KStG VZ 2005 


vorgehend FG Köln, 22. Februar 2017, Az: 13 K 493/12


Leitsätze


1. Die fehlende Darlehensbesicherung gehört zu den "Bedingungen" i.S. des § 1 Abs. 1 AStG, die im Rahmen einer 
Gesamtbetrachtung zur Fremdunüblichkeit der Geschäftsbeziehung führen kann; Gleiches gilt für Art. 9 Abs. 1 OECD-
MustAbk (hier: Art. 9 Abs. 1 DBA-USA 1989 und Art. 5 DBA-Frankreich 1959).


2. Ob ein unbesichertes Konzerndarlehen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalles 
fremdvergleichskonform ist, hängt davon ab, ob auch ein fremder Dritter --ggf. unter Berücksichtigung möglicher 
Risikokompensationen-- das Darlehen unter gleichen Bedingungen ausgereicht hätte. Als "fremde Dritte" kommen 
insoweit nicht nur Banken, sondern auch andere Kreditgeber in Betracht, wenn es für die konkrete Finanzierung einen 
Markt gibt, auf dem solche Kreditgeber tätig sind.


3. Wäre ein unbesichertes Konzerndarlehen nur mit einem höheren als dem tatsächlich vereinbarten Zinssatz fremdüblich, 
hat eine Einkünftekorrektur vorrangig in Höhe dieser Differenz zu erfolgen.


4. Im Rahmen von Feststellungen zum Fremdvergleich ist die Ausreichung unbesicherter Darlehen durch fremde Dritte an 
die Konzernobergesellschaft nicht geeignet, die Würdigung des einer (Tochter-)Gesellschaft eingeräumten Darlehens am 
Maßstab einer fremdüblichen Kreditgewährung zu ersetzen.


5. Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk (hier: Art. 9 Abs. 1 DBA-USA 1989 und Art. 5 DBA-Frankreich 1959) beschränkt den 
Korrekturbereich des § 1 Abs. 1 AStG nicht auf sog. Preisberichtigungen, sondern ermöglicht auch die Neutralisierung der 
gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehensforderung oder einer Teilwertabschreibung hierauf (Bestätigung der 
Senatsrechtsprechung).


6. Das Vorliegen einer "gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung" i.S. des § 1 Abs. 4 AStG i.d.F. des StVergAbG ist unter 
Heranziehung des für die ausländische Tochtergesellschaft maßgebenden materiellen Gesellschaftsrechts zu beurteilen.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin und des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 22.02.2017 - 13 K 493/12 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Köln zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand
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I.


1 Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit von Einkünftekorrekturen nach § 1 des Gesetzes über die 
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) i.d.F. des Gesetzes zum Abbau von Steuervergünstigungen 
und Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz --StVergAbG--) vom 16.05.2003 (BGBl I 2003, 660, BStBl 
I 2003, 321) --AStG-- sowie die Umqualifizierung von Zinsen in verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) nach § 8a des 
Körperschaftsteuergesetzes 2002 i.d.F. des Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung der Bundesregierung zur 
Vermittlungsempfehlung zum Steuervergünstigungsabbaugesetz (Korb II-Gesetz) vom 22.12.2003 (BGBl I 2003, 2840, 
BStBl I 2004, 14) --KStG 2002 n.F.--.


2 Die Klägerin, Revisionsklägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine inländische Kapitalgesellschaft, war im 
Streitjahr (2005) an in- und ausländischen Gesellschaften beteiligt. Die Klägerin und mit dieser gemäß §§ 14 ff. KStG 
2002 n.F. verbundene Organgesellschaften gewährten verschiedenen nachgeordneten --in Frankreich und den USA 
ansässigen und jeweils nicht organschaftlich verbundenen-- Gesellschaften Darlehen. Diese waren überwiegend 
festverzinst; für ein Darlehen war anstelle eines festen Zinssatzes als Gegenleistung eine jährliche Beteiligung in 
Höhe von 12,5 % am Bilanzgewinn der nachgeordneten Gesellschaft, begrenzt durch einen Höchstbetrag in Höhe von 
25 % des Darlehensvolumens, vereinbart. Sicherheiten wurden nicht geleistet. Im Streitjahr schrieb die Klägerin diese 
Darlehen gewinnmindernd in Höhe von ... € ab.


3 Zudem übertrug die Klägerin Wirtschaftsgüter zu Buchwerten auf eine maltesische Tochterkapitalgesellschaft, deren 
Alleingesellschafterin sie war, und brachte die Anteile an dieser Gesellschaft gemäß § 23 Abs. 4 des im Streitjahr 
geltenden Umwandlungssteuergesetzes ebenfalls zu Buchwerten im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen 
Gewährung von Gesellschaftsrechten in eine weitere in Malta ansässige Kapitalgesellschaft ein.


4 Schließlich erzielten die Klägerin und deren Organgesellschaften im Streitjahr Zinseinnahmen aus 
Darlehensforderungen gegen verschiedene ausländische nachgeordnete Gesellschaften in Höhe von insgesamt ... €.


5 Der Beklagte, Revisionskläger und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) rechnete bei der Einkommensermittlung 
die Gewinnminderungen aufgrund der Teilwertabschreibungen außerbilanziell wieder hinzu, erhöhte den Bilanzansatz 
für die übertragenen Wirtschaftsgüter um ... € und behandelte die Zinseinnahmen in voller Höhe als steuerpflichtig.


6 Die Klage hatte überwiegend Erfolg (Urteil des Finanzgerichts --FG-- Köln vom 22.02.2017 - 13 K 493/12). Sowohl die 
Klägerin als auch das FA haben hiergegen Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt.


7 Der Senat hat aufgrund mündlicher Verhandlung am 19.06.2019 die Revisionen der Beteiligten als begründet 
angesehen und die Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Mit Beschluss 
vom 03.03.2021 - I R 32/17 (BFH/NV 2021, 644) hat er dahin erkannt, dass das den Beteiligten mittels 
Empfangsbekenntnis am 10.01.2020 zugestellte Urteil des Senats einen (unheilbaren) Verfahrensmangel enthält und 
deshalb unwirksam ist. Der Senat hat das Urteil jedenfalls klarstellend aufgehoben und die mündliche Verhandlung 
wiedereröffnet.


8 Die Klägerin rügt die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das FG-Urteil aufzuheben, soweit es die Klage 
abgewiesen hat, und den Bescheid über die Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf 
den 31.12.2005 vom 13.09.2013 dahingehend zu ändern, dass der Gesamtbetrag der Einkünfte um ... € gemindert wird.
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9 Das FA rügt die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das FG-Urteil insoweit aufzuheben, als es der Klage 
stattgegeben hat, und insoweit die Klage abzuweisen.


10 Beide Beteiligte beantragen zudem, die Revision der jeweils anderen Seite zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revisionen der Klägerin und des FA sind begründet. Sie führen zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur 
Zurückverweisung der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die tatrichterlichen Feststellungen der Vorinstanz reichen nicht aus, um 
beurteilen zu können, ob die Gewinnminderungen, die auf den Teilwertabschreibungen der Darlehen und auf dem 
Buchwertansatz der auf die maltesische Tochtergesellschaft übertragenen Wirtschaftsgüter beruhen, gemäß § 1 
Abs. 1 AStG außerbilanziell zu korrigieren sind.


12 1. Hinsichtlich der gewinnmindernden Teilwertabschreibungen auf die Darlehen kommt eine außerbilanzielle 
Hinzurechnung gemäß § 1 Abs. 1 AStG in Betracht.


13 a) Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus Geschäftsbeziehungen mit einer ihm nahestehenden Person dadurch 
gemindert, dass er im Rahmen solcher Geschäftsbeziehungen zum Ausland Bedingungen vereinbart, die von denen 
abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten, sind 
seine Einkünfte unbeschadet anderer Vorschriften gemäß § 1 Abs. 1 AStG so anzusetzen, wie sie unter den zwischen 
unabhängigen Dritten vereinbarten Bedingungen angefallen wären. Geschäftsbeziehung in diesem Sinne ist gemäß 
§ 1 Abs. 4 AStG jede den Einkünften zugrunde liegende schuldrechtliche Beziehung, die keine 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist und entweder beim Steuerpflichtigen oder bei der nahestehenden Person 
Teil einer Tätigkeit ist, auf die die §§ 13, 15, 18 oder 21 des Einkommensteuergesetzes (EStG) anzuwenden sind oder 
im Fall eines ausländischen Nahestehenden anzuwenden wären, wenn die Tätigkeit im Inland vorgenommen würde.


14 b) Die objektiven Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 AStG sind im Hinblick auf die Teilwertabschreibung im Inland 
erfüllt.


15 aa) Die Klägerin stützt sich darauf, dass § 1 AStG "tatbestandsinhärent" eine Gewinnverlagerung über die Grenze 
verlange (ebenso begriffsgleich Gosch, Arbeitsbuch 72. Steuerrechtliche Jahresarbeitstagung Unternehmen 2021 der 
Arbeitsgemeinschaft der Fachanwälte für Steuerrecht e.V., S. 376, 379; ähnlich wohl Köhler, Deutsches Steuerrecht 
--DStR-- 2020, 829, 840). Im Fall einer Teilwertabschreibung im Inland liege eine solche gerade nicht vor. Die aus 
einer Wertminderung der Darlehensforderungen resultierende Teilwertabschreibung führe nicht zu einer 
Gewinnverlagerung ins Ausland, da der Gewinnminderung im Inland bei der Klägerin keine korrespondierende 
Gewinnerhöhung bei ihren ausländischen Tochtergesellschaften gegenüberstehe. Die Wertminderung der 
Darlehensforderung wirke sich bei den Tochtergesellschaften in den USA und Frankreich weder bilanziell noch im 
Rahmen der Gewinnermittlung aus.


16 bb) Der Senat folgt dieser Auffassung nicht. Weder der Gesetzeswortlaut des § 1 AStG noch die Begründung des 
Gesetzentwurfs lassen eine solche Auslegung zu.
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17 Der Gesetzeswortlaut des § 1 AStG knüpft ausschließlich daran an, dass "Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus 
Geschäftsbeziehungen mit einer ihm nahestehenden Person ... gemindert" werden. Vom Begriff der 
Einkünfteminderung wird der streitgegenständliche Fall einer Teilwertabschreibung im Inland damit erfasst. Die 
Notwendigkeit, dass die inländische Einkünfteminderung mit einer Gewinnverlagerung über die Grenze einhergeht, 
ist dem Wortlaut der Norm dagegen nicht zu entnehmen.


18 Zwar mag es zutreffen, dass der Gesetzgeber bei Schaffung des § 1 AStG zunächst den (Grund-)Fall im Blick hatte, 
dass ein international verflochtenes deutsches Unternehmen durch Vereinbarung entsprechender Bedingungen es in 
der Hand hat, Gewinne nicht im Inland, sondern im Ausland entstehen zu lassen (vgl. BTDrucks VI/2883, S. 23), und 
deshalb vordringlich Fälle der Gewinnverlagerung in das Ausland von der Norm erfasst werden sollten. Darüber 
hinaus dient § 1 AStG aber ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs "der Erfassung des zutreffenden 
Inlandsgewinns", wobei dies von einer korrespondierenden Anpassung der Besteuerung im Ausland unabhängig ist 
(vgl. hierzu BTDrucks VI/2883, S. 23). Damit erlaubt die am abkommensrechtlichen Grundsatz des Fremdvergleichs 
(vgl. insbesondere Art. 9 Abs. 1 des Musterabkommens der Organisation for Economic Cooperation and Development 
[OECD-Musterabkommen]--OECD-MustAbk--) ausgerichtete Regelung des § 1 AStG eine sachlich gebotene 
(nationale) Berichtigung von Einkünften. Dies entspricht auch dem Sinn und Zweck des abkommensrechtlichen 
Fremdvergleichsgrundsatzes, der gerade nicht eine sachlich gebotene Berichtigung von Einkünften für bestimmte 
Fälle verbieten will (ebenso noch Tz. 1.2.1. des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 
23.02.1983, BStBl I 1983, 218 --Verwaltungsgrundsätze 1983--). Demnach ist entgegen der Auffassung der Klägerin 
weder mit Blick auf den Sinn und Zweck der Regelung noch aufgrund des historischen Willens des Gesetzgebers und 
auch nicht wegen der Systematik, in die die Regelung des § 1 AStG gestellt ist, eine einschränkende Auslegung der 
Norm erforderlich. Im Ergebnis genügt es für die Anwendung von § 1 AStG, dass die Bundesrepublik Deutschland 
(Deutschland) als Ansässigkeitsstaat entsprechend der ihr zugewiesenen Steuerhoheit eine Einkünftekorrektur 
vornimmt, wenn grenzüberschreitend verbundene Unternehmen deren wirtschaftliche oder finanzielle Beziehungen 
an fremdunüblich vereinbarte oder auferlegte Bedingungen knüpfen.


19 cc) Es spricht auch gegen die von der Klägerin angestrebte Auslegung von § 1 AStG, dass eine Wertminderung der 
Darlehensforderung im Inland für den Fall eines (rechtsgeschäftlichen) Forderungsverzichtes zu einem 
außerordentlichen Buchgewinn bei der ausländischen Tochtergesellschaft führen würde (vgl. Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 04.03.2021 - 2 BvR 1161/19, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2021, 
363, dort unter Rz 19). Wenn in diesem Fall ein korrespondierender Gewinn im Ausland entsteht, käme dies einer 
Gewinnverlagerung über die Grenze nahe. Damit würde, wiederum unterstellt, eine Gewinnverlagerung ins Ausland 
wäre dem § 1 AStG tatbestandsinhärent, die Anwendung des § 1 AStG auf die inländische Wertminderung davon 
abhängig sein, ob es zu einem rechtsgeschäftlichen Verzicht auf die uneinbringliche Forderung gekommen ist oder 
nicht. Die Anwendung der gesetzlichen Regelung des § 1 AStG wäre damit in das Belieben der Steuerpflichtigen 
gestellt.


20 Im Übrigen ist die Wertminderung der Darlehensforderungen im Inland Folge der wirtschaftlichen Gegebenheiten bei 
den ausländischen Tochtergesellschaften. Es kommt damit im wirtschaftlichen Ergebnis zu einer Verlagerung eines 
im Ausland verursachten Verlustes ins Inland, was nach Auffassung des Senats dem Fall einer Verlagerung von 
Gewinnen ins Ausland gleichzustellen wäre. Dass dieser Verlust nicht vorhersehbar und planbar ist (vgl. hierzu 
Köhler, DStR 2020, 829, 840), ändert an dieser Beurteilung nichts.


21 dd) Dem kann auch nicht mit Erfolg entgegen gehalten werden, dass im Jahr 1972, als § 1 AStG in Kraft trat, der 
Einbezug von Substanzverlusten in den Regelungsbereich des § 1 AStG "wenig sinnhaft" gewesen sei, da sämtliche 
Wertminderungen (sowohl bezüglich Fremd- als auch Eigenkapital) ohnehin voll abzugsfähig waren (vgl. Köhler, 
DStR 2020, 829, 840). Diese Betrachtung vermag dem Wortlaut des § 1 AStG aus den o.g. Gründen keinen anderen 
Bedeutungsgehalt zu geben.
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22 c) Die Einkünfteminderung i.S. von § 1 Abs. 1 AStG kann entgegen der Ansicht der Klägerin auch durch ("dadurch") 
die fehlende Besicherung eingetreten sein.


23 aa) Die Klägerin führt hierzu aus, dass § 1 AStG mit dem Tatbestandsmerkmal "dadurch" eine Kausalvorgabe 
enthalte, die nicht im Sinne eines weit verstandenen Veranlassungszusammenhangs auszulegen sei. Denn 
unmittelbar auslösend für die streitige Korrektur sei die Forderungsabschreibung und nicht die fehlende 
Vereinbarung einer Sicherheit.


24 bb) Dem ist nicht zu folgen. Der Senat hält an seiner bisherigen Rechtsauffassung fest (vgl. Senatsurteile vom 
27.02.2019 - I R 81/17, BFHE 264, 297, BStBl II 2020, 443; I R 51/17, BFHE 264, 292, BStBl II 2020, 440; vom 
19.06.2019 - I R 5/17, BFH/NV 2020, 183; I R 54/17, IStR 2020, 230; vom 14.08.2019 - I R 34/18, BFH/NV 2020, 757; 
I R 14/18, BFH/NV 2020, 755; vom 18.12.2019 - I R 72/17, BFH/NV 2020, 1049; vom 14.08.2019 - I R 21/18, BFH/NV 
2020, 759; vom 19.02.2020 - I R 19/17, BFHE 269, 243, BStBl II 2021, 223). Maßgeblich im Sinne des 
Veranlassungsprinzips ist das die gewinnmindernde Forderungsausbuchung "auslösende Moment". Bei der hierfür 
gebotenen wertenden Betrachtung ist nicht auf die Zahlungsunfähigkeit der Tochtergesellschaften in den USA und 
Frankreich, sondern vorrangig auf den Sicherungsverzicht abzustellen. Die Klägerin hat durch eben diesen Verzicht 
ihren Darlehensrückzahlungsanspruch an die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Tochtergesellschaften geknüpft. Eine 
solche "Vermischung der Vermögensrisiken" wäre im Falle der Einräumung werthaltiger Sicherungsrechte nicht 
eingetreten.


25 Soweit in der Literatur geltend gemacht wird, als unmittelbar auslösendes Element sei auf die gewinnmindernde 
Forderungsausbuchung abzustellen (vgl. Gosch, a.a.O., S. 376, 379), ist dem nicht zu folgen. Das Veranlassungsprinzip 
wird nicht durch die (naturwissenschaftliche) Kausalität, sondern durch das Prinzip der wertenden Selektion der 
Aufwandsursachen gekennzeichnet (vgl. dazu Senatsurteil vom 18.04.2018 - I R 37/16, BFHE 261, 166, BStBl II 2019, 
73, Rz 23, m.w.N. aus der Rechtsprechung des Senats). Die --bedingt durch die Zahlungsunfähigkeit der 
Tochtergesellschaften in den USA und Frankreich-- gewinnmindernde Forderungsausbuchung kann daher für sich 
allein im Streitfall nicht als "auslösendes Moment" für die Vermögensminderung bei der Klägerin angesehen werden. 
Erst der Sicherungsverzicht bei Abschluss der Darlehensverträge der Klägerin mit ihren Tochtergesellschaften hat die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es bei der Klägerin überhaupt zu einer Einkünfteminderung kommen konnte. 
Hierauf ist dann auch im Rahmen der vorzunehmenden Veranlassungsprüfung als "auslösendes Moment" abzustellen.


26 d) Die Einkünftekorrektur gemäß § 1 Abs. 1 AStG wird im Streitfall nicht durch Art. 9 Abs. 1 des Abkommens zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und 
einiger anderer Steuern vom 29.08.1989 (BGBl II 1991, 355, BStBl I 1991, 95) --DBA-USA 1989-- sowie Art. 5 des 
Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerungen und über gegenseitige Amts- und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen sowie der Gewerbesteuern und der Grundsteuern vom 21.07.1959 (BGBl II 1961, 398, BStBl I 
1961, 343) --DBA-Frankreich 1959-- ausgeschlossen. Der Senat hat seine bisherige Rechtsprechung zur sog. 
Sperrwirkung der dem Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk nachgebildeten abkommensrechtlichen Vorschriften (vgl. 
Senatsurteile vom 24.06.2015 - I R 29/14, BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 258, und vom 17.12.2014 - I R 23/13, BFHE 
248, 170, BStBl II 2016, 261) mittlerweile aufgegeben (vgl. Senatsurteile in BFHE 264, 297, BStBl II 2020, 443; in 
BFHE 264, 292, BStBl II 2020, 440; in BFH/NV 2020, 183; in IStR 2020, 230; in BFH/NV 2020, 757; in BFH/NV 2020, 
755; in BFH/NV 2020, 1049; in BFH/NV 2020, 759; in BFHE 269, 243, BStBl II 2021, 223).


27 Hieran ist nach erneuter Überprüfung festzuhalten. Der Senat hat sich dabei maßgeblich davon leiten lassen, dass 
das Tatbestandsmerkmal der "vereinbarten Bedingungen" im Falle der Darlehensgewährung nicht allein auf den 
vereinbarten Zinssatz --im Sinne einer Preiskorrektur-- beschränkt ist. Dem kann die Klägerin nicht mit Erfolg 
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entgegen halten, dass nicht die fehlende Besicherung als "Bedingung" die Einkünfteminderung verursacht habe, 
sondern die Teilwertabschreibung als Folge einer zutreffenden Bewertung nach nationalem Recht. Es gilt das unter 
II.1.c Ausgeführte. Dem Hinweis auf die Zwecksetzung von Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk, der eine 
Einkünfterealisierung im Ausland erfordere, wohingegen im Streitfall aufgrund der Abschreibung allein inländische 
Einkünfte betroffen seien, ist nicht zu folgen. Denn der abkommensrechtliche Fremdvergleichsgrundsatz will gerade 
nicht eine sachlich gebotene Berichtigung von Einkünften für bestimmte Fälle verbieten (s. bereits oben). Der 
Fremdvergleichsgrundsatz gestattet vielmehr, dass Deutschland als Ansässigkeitsstaat entsprechend der ihm 
zugewiesenen Steuerhoheit eine Einkünftekorrektur vornimmt, wenn grenzüberschreitend verbundene Unternehmen 
deren wirtschaftliche oder finanzielle Beziehungen an fremdunüblich vereinbarte oder auferlegte Bedingungen 
knüpfen.


28 e) Bei den im Streit stehenden Darlehensverhältnissen handelt es sich um Geschäftsbeziehungen i.S. von § 1 Abs. 4 
AStG. Dies ist zwischen den Beteiligten nicht streitig und bedarf keiner weitergehenden Ausführungen.


29 f) Die Besicherung bzw. Nichtbesicherung der Ansprüche gehört zu den "Bedingungen" i.S. des § 1 Abs. 1 AStG (noch 
offen gelassen im Senatsurteil in BFHE 248, 170, BStBl II 2016, 261, Rz 15). Der Begriff der Bedingung ist zwar 
gesetzlich nicht definiert; im gewöhnlichen Geschäftsverkehr sind hierzu jedoch --neben Vereinbarungen über die 
Laufzeit, Art und Weise der Rückzahlung sowie die Höhe und den Zahlungszeitpunkt der Zinsen-- üblicherweise auch 
Vereinbarungen über die zu stellenden Sicherheiten zu rechnen (vgl. Nr. 13 AGB-Banken). Auch dies ist zwischen den 
Beteiligten nicht mehr streitig und bedarf keiner weiteren Ausführungen.


30 g) Die Nichtbesicherung der Rückzahlungsforderung aus den Darlehen kann im Streitfall von den Bedingungen 
abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten (sog. 
Fremdvergleich). Das FG hat hierzu allerdings keine ausreichenden Feststellungen getroffen.


31 aa) Die Prüfung anhand dessen, was fremde Dritte vereinbart hätten, ist bei miteinander verbundenen Gesellschaften 
nicht bereits aufgrund des sog. Rückhalts im Konzern entbehrlich. Der Senat hat bereits mehrfach entschieden, dass 
der "Konzernrückhalt" lediglich den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen der Unternehmensverflechtung 
beschreibt und die Üblichkeit zum Ausdruck bringt, innerhalb eines Konzerns Kreditansprüche nicht wie unter 
Fremden abzusichern. Eine fremdübliche (werthaltige) Besicherung des Rückzahlungsanspruchs im Sinne einer 
aktiven Einstandsverpflichtung kann allein in den Einflussnahmemöglichkeiten des beherrschenden Gesellschafters 
auf den Darlehensnehmer nicht gesehen werden. Hieran hält der Senat auch nach nochmaliger Überprüfung fest. 
Insoweit verlangt ein Fremdvergleich (nur) das "Wegdenken" der Nahestehensbeziehung. Dann ist --unter 
Fortbestehen aller übrigen Bedingungen (vgl. Senatsurteil vom 18.05.2021 - I R 62/17, zur Veröffentlichung 
bestimmt, unter Hinweis auf das Senatsurteil vom 29.10.1997 - I R 24/97, BFHE 184, 482, BStBl II 1998, 573)-- bei 
der Prüfung zu unterstellen, ein Darlehensgeber wäre nicht ein Gesellschafter, sondern ein fremder Dritter. Mithin 
würden (faktische) Sicherheiten, die aus dessen Gesellschafterstellung resultieren, grundsätzlich gerade keine 
Berücksichtigung finden können (a.A. Köhler, DStR 2020, 829, 838). Das Tatbestandsmerkmal der "gleichen oder 
ähnlichen Verhältnisse" vermag diesen --so verstandenen-- Fremdvergleich nicht dahingehend zu relativieren, dass 
stattdessen ein reduzierter Fremdvergleich nach Art eines "Konzernvergleichs" vorzunehmen wäre (so aber Köhler, 
a.a.O.).


32 bb) Die Nichtbesicherung im Streitfall weicht vom Fremdüblichen ab, wenn ein fremder Gläubiger die 
Darlehensgewährung von der Einräumung werthaltiger Sicherungsrechte abhängig gemacht hätte. Dies festzustellen 
ist Aufgabe des FG.


33
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Für die Feststellung der Fremdüblichkeit ist auf das Verhalten eines fremden Dritten abzustellen (vgl. Senatsurteile 
in BFHE 264, 297, BStBl II 2020, 443; in BFHE 264, 292, BStBl II 2020, 440; in BFH/NV 2020, 183; in IStR 2020, 230; 
in BFH/NV 2020, 757; in BFH/NV 2020, 755; in BFH/NV 2020, 1049; in BFH/NV 2020, 759; in BFHE 269, 243, BStBl II 
2021, 223). Es muss sich bei diesen fremden Dritten allerdings nicht um "klassische Banken" handeln (vgl. 
Senatsurteil vom 18.05.2021 - I R 62/17). Soweit die bisherigen Entscheidungen des Senats dahingehend verstanden 
worden sind, dass maßgeblich und stets auf ein bankübliches Verhalten abzustellen sei (vgl. Kraft, Die 
Unternehmensbesteuerung 2019, 605 unter Hinweis auf Wacker, Finanz-Rundschau 2019, 449 sowie Wacker in 
Ismer/Reimer/Rust/Waldhoff [Hrsg.], Territorialität und Personalität, Festschrift für Moris Lehner, 2019, S. 247), 
handelt es sich um eine Fehlinterpretation dieser Entscheidungen (s. hierzu auch Schwenke, Internationale Steuer-
Rundschau 2020, 77). Und auch das Sicherungsmittel selbst muss nicht immer "banküblich" sein. Zudem ist auch 
nicht stets von einer Vollbesicherung auszugehen (vgl. hierzu BVerfG-Beschluss in IStR 2021, 363, Rz 48 f.).


34 Diese Überlegungen stellen aber nur den Ausgangspunkt der Prüfung dar. Entscheidend ist, dass ein Markt für die 
vereinbarten Darlehen ermittelt werden kann, der dann den Maßstab für den vorzunehmenden Fremdvergleich 
bildet. Zur Ermittlung dieses Marktes sind im Rahmen einer Gesamtbetrachtung alle Umstände des Einzelfalles 
einzubeziehen, d.h. neben der Bonität des Darlehensnehmers (s. hierzu Senatsurteil vom 18.05.2021 - I R 62/17) 
weitere Umstände wie beispielsweise das Verhalten der Unternehmensgruppe bei der Darlehensvergabe an Dritte, 
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer möglichen Besicherung für den konkreten Einzelfall, 
Handlungsalternativen für eine Nichtbesicherung, Darlehenssumme und -laufzeit, der Zweck des Darlehens und die 
Geschäftsstrategie des Darlehensgebers (z.B. wirtschaftliches Eigeninteresse der Konzernmutter, am Erfolg der 
Tochter zu partizipieren). Vor diesem Hintergrund erscheint es dem Senat als möglich, dass ein fremder Dritter auf 
diesem Markt bereit ist, beispielsweise gegen Vereinbarung eines Zinszuschlages das durch die Nichtbesicherung 
erhöhte Ausfallrisiko zu kompensieren (in diesem Sinne bereits Senatsurteile in IStR 2020, 230 sowie I R 62/17).


35 Ob ein unbesichertes Konzerndarlehen im Rahmen dieser Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalles 
fremdvergleichskonform ist, hängt damit davon ab, ob auch ein fremder Dritter --ggf. unter Berücksichtigung 
möglicher Risikokompensationen-- das Darlehen unter gleichen Bedingungen ausgereicht hätte. Entsprechend darf 
das Fehlen einer einzelnen "Bedingung" (hier: fehlende Besicherung) nicht unmittelbar dazu führen, dass eine 
hierdurch veranlasste Einkunftsminderung dem Berichtigungsbefehl des § 1 AStG unterfällt (ebenso jetzt BMF-
Schreiben vom 14.07.2021 - Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise, Grundsätze für die Korrektur von 
Einkünften gemäß § 1 AStG [BStBl I 2021, 1098], Rz 1.22).


36 cc) Zu der Frage, ob die vereinbarten Darlehensbedingungen in ihrer Gesamtheit dem entsprechen, was fremde, nicht 
mit den nachgeordneten Gesellschaften verbundene Darlehensgeber (ex ante) vereinbart hätten, hat das FG keine 
Feststellungen getroffen. Es hat sich --aus seiner Sicht konsequent-- mit der Fremdvergleichsproblematik nicht näher 
befasst, weil es der bisherigen Senatsrechtsprechung zu Art. 9 OECD-MustAbk (Urteile in BFHE 248, 170, BStBl II 
2016, 261, und in BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 258) gefolgt ist, an der der Senat nicht festhält (s. oben II.1.d).


37 2. Für die Gewinnminderung, die auf der Übertragung der Wirtschaftsgüter zu Buchwerten auf die maltesische 
Tochtergesellschaft beruht, kommt ebenfalls eine außerbilanzielle Hinzurechnung gemäß § 1 Abs. 1 AStG in 
Betracht.


38 a) Voraussetzung hierfür ist --wie bereits ausgeführt-- eine Einkünfteminderung, die durch eine nicht fremdübliche 
Bedingung im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zum Ausland veranlasst ist. Geschäftsbeziehung in diesem Sinne ist 
gemäß § 1 Abs. 4 AStG wiederum jede den Einkünften zugrunde liegende schuldrechtliche Beziehung, die keine 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist und entweder beim Steuerpflichtigen oder bei der nahestehenden Person 
Teil einer Tätigkeit ist, auf die die §§ 13, 15, 18 oder 21 EStG anzuwenden sind oder im Fall eines ausländischen 
Nahestehenden anzuwenden wären, wenn die Tätigkeit im Inland vorgenommen würde.
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39 b) Das FG hat keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob die Übertragung der Wirtschaftsgüter auf die 
maltesische Tochtergesellschaft auf einer solchen Geschäftsbeziehung beruht. Der Annahme einer 
Geschäftsbeziehung i.S. des § 1 Abs. 4 AStG steht dabei nicht entgegen, dass die Klägerin die Wirtschaftsgüter 
verdeckt in die maltesische Tochtergesellschaft eingelegt hat.


40 Eine verdeckte Einlage ist gegeben, wenn der Gesellschafter oder eine ihm nahestehende Person aus Gründen, die im 
Gesellschaftsverhältnis wurzeln, eine Einlage erbringt, ohne eine wertadäquate Gegenleistung zu erhalten. Diese 
Voraussetzung liegt hier vor. Zwar sind die Anteile der Klägerin an der maltesischen Tochtergesellschaft durch die 
Einlage der Wirtschaftsgüter wertvoller geworden. Nach ständiger Senatsrechtsprechung führt diese Wertsteigerung 
jedoch nicht zu einem greifbaren Vermögensvorteil und ist daher nicht als Gegenleistung, sondern lediglich als 
Wertreflex zu beurteilen (z.B. Senatsurteil vom 04.03.2009 - I R 32/08, BFHE 224, 410, BStBl II 2012, 341, m.w.N.).


41 Allerdings ist das Verhältnis zwischen einer verdeckten Einlage und einer Geschäftsbeziehung i.S. des § 1 Abs. 4 AStG 
umstritten.


42 aa) Nach einer Auffassung schließen sich verdeckte --dem Gesellschaftsverhältnis zuzuordnende-- Einlagen und 
Geschäftsbeziehungen i.S. des § 1 Abs. 4 AStG auch nach Änderung durch das Steuervergünstigungsabbaugesetz 
gegenseitig aus (Bernhardt/van der Ham/Kluge, IStR 2007, 717, 719).


43 bb) Nach überwiegender Ansicht, die sich auf die Formulierung der "gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung" 
bezieht, sind nur diejenigen Geschäftsvorfälle auszuklammern, die einen formal-rechtlichen Niederschlag im 
Gesellschaftsvertrag gefunden und zusätzlich zu einer materiell-rechtlichen Änderung der Organisationsstruktur der 
Gesellschaft geführt haben (z.B. Blümich/Pohl, § 1 AStG Rz 188 f.; Kaminski in Strunk/Kaminski/Köhler, AStG/DBA, 
§ 1 AStG Rz 1464; Kraft, Außensteuergesetz, 2. Aufl., § 1 Rz 631; T. Schmidt, Außensteuergesetz, § 1 Rz 10; a.A. 
Günkel/Lieber, IStR 2004, 229, 231). Die spätere Änderung des § 1 Abs. 4 AStG durch das Gesetz zur Anpassung der 
Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22.12.2014 
--Zollkodexanpassungsgesetz-- (BGBl I 2014, 2417, BStBl I 2015, 58) sei insofern nur von klarstellender Bedeutung 
(Blümich/Pohl, § 1 AStG Rz 188 f.).


44 cc) Auch nach Auffassung des Senats schließt eine verdeckte Einlage den Tatbestand der Geschäftsbeziehung i.S. des 
§ 1 AStG nicht aus.


45 (1) Weder der Gesetzeswortlaut des § 1 Abs. 4 AStG, der eine "schuldrechtliche Beziehung, die keine 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist" voraussetzt, noch die Begründung des Gesetzentwurfs, wonach es "für das 
Bestehen einer Geschäftsbeziehung (...) keine Bedeutung [hat], ob sie betrieblich oder gesellschaftsrechtlich 
veranlasst ist" (BTDrucks 15/119, S. 53), lassen eine solche Schlussfolgerung zu. Vielmehr sollen insbesondere auch 
"die unentgeltliche oder teilentgeltliche Gewährung anderer Leistungen einer inländischen Kapitalgesellschaft an 
ihre (...) ausländische Tochtergesellschaft" zu den Geschäftsbeziehungen gehören, "unabhängig davon, ob sie 
fehlendes Eigenkapital der Tochtergesellschaft ersetzen oder die wirtschaftliche Betätigung dieser Gesellschaft 
stärken sollen" (BTDrucks 15/119, S. 53).


46 (2) Entscheidend ist daher, ob der im Streit stehenden Übertragung der Wirtschaftsgüter von der Klägerin auf die 
maltesische Tochtergesellschaft eine gesellschaftsvertragliche Vereinbarung zugrunde liegt. Dies setzt wiederum 
voraus, dass die Übertragung nicht nur (formal) zu den gesellschaftsvertraglichen Abreden gehört, sondern auch zu 
einer Änderung der Gesellschafterstellung der Klägerin (z.B. Änderung der Beteiligungshöhe oder der 
Beteiligungsrechte) führt. Die bloße Aufnahme der Abrede in den Gesellschaftsvertrag kann bereits deshalb nicht 
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genügen, weil sie das Merkmal der Geschäftsbeziehungen und damit den Tatbestand des § 1 Abs. 4 AStG in das 
Belieben der Beteiligten stellen würde (vgl. BFH-Urteil vom 05.11.2003 - X R 55/99, BFHE 205, 30, BStBl II 2004, 
706, zur Auslegung von Willenserklärungen; a.A. Günkel/Lieber, IStR 2004, 229, 231).


47 (3) Nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) wurde die Übertragung der Wirtschaftsgüter nicht 
im Gesellschaftsvertrag geregelt. Hierauf kommt es jedoch nach dem Vorstehenden nicht an. Entscheidend ist 
vielmehr, ob die Übertragung der Wirtschaftsgüter unter Heranziehung des für die auf Malta ansässige 
Tochtergesellschaft geltenden maltesischen Gesellschaftsrechts auf einer (ggf. ergänzenden) 
gesellschaftsvertraglichen Abrede beruht, die mit einer Änderung der materiellen Gesellschafterstellung verbunden 
war (vgl. auch Senatsurteil vom 27.04.2000 - I R 58/99, BFHE 192, 428, BStBl II 2001, 168 zur "Kapitalrücklage" im 
ausländischen Handels- und Gesellschaftsrecht). Dies hat das FG jedoch nicht festgestellt.


48 c) Die Feststellungen zum maltesischen Gesellschaftsrecht im Rahmen des § 1 Abs. 1 und Abs. 4 AStG sind auch nicht 
aus anderen Gründen entbehrlich.


49 aa) Es ist im Streitfall auf der Grundlage von § 8 Abs. 1 KStG i.V.m. § 6 Abs. 6 Satz 3 EStG von einem Wertansatz der 
übergegangenen Wirtschaftsgüter in Höhe des Buchwerts und einer Erhöhung der Anschaffungskosten der 
Beteiligung in Höhe dieses Einlagewerts auszugehen. Zwar ordnet § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG für die Übertragung eines 
Wirtschaftsguts im Wege der verdeckten Einlage in eine Kapitalgesellschaft grundsätzlich eine Erhöhung der 
Anschaffungskosten der Beteiligung um den Teilwert des eingelegten Wirtschaftsguts an. Gemäß § 6 Abs. 6 Satz 3 
EStG erhöhen sich jedoch die Anschaffungskosten i.S. des Satzes 2 in den Fällen des § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a 
EStG um den "Einlagewert" des Wirtschaftsguts. Die in Bezug genommene Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 
Buchst. a EStG bestimmt für Einlagen, dass das eingelegte Wirtschaftsgut ausnahmsweise mit dem Teilwert, 
höchstens jedoch mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des eingelegten Wirtschaftsguts anzusetzen ist, 
wenn das zugeführte Wirtschaftsgut innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft 
oder hergestellt worden ist. Die letztgenannte Voraussetzung --die Herstellung der zugeführten Wirtschaftsgüter 
innerhalb von drei Jahren vor dem Einlagezeitpunkt-- ist hier unstreitig erfüllt.


50 Soweit die Verweisung des § 6 Abs. 6 Satz 3 EStG auf § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG z.T. in der Weise als 
Rechtsgrundverweisung verstanden wird, dass die empfangende Gesellschaft das Wirtschaftsgut auch tatsächlich auf 
der Grundlage des § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG bewertet haben muss (vgl. zum Meinungsstand 
Blümich/Ehmcke, § 6 EStG Rz 1423; Eckstein in Herrmann/Heuer/Raupach, § 6 EStG Rz 1735; Füger/Rieger, DStR 
2003, 628, 630; Gosch/Roser, KStG, 4. Aufl., § 8 Rz 117; Korn/Strahl in Korn, § 6 EStG Rz 539; Neumann in 
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 8 Rz 1308; BeckOK EStG/Oellerich, § 6 Rz 3052; Schmidt/Kulosa, EStG, 
40. Aufl., § 6 Rz 874; KKB/Teschke/C. Kraft, 4. Aufl., § 6 EStG Rz 403; Werndl in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 6 
Rz M 15), kann dem jedenfalls für Einlagen in Tochtergesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) --wie vorliegend die maltesische Tochtergesellschaft der Klägerin-- nicht gefolgt werden. Denn dies 
würde dazu führen, dass der Ansatz mit dem Einlagewert nach § 6 Abs. 6 Satz 3 EStG bei Einlagen in 
Auslandsgesellschaften prinzipiell nicht zur Anwendung kommen könnte. In Bezug auf Einlagen in 
Tochtergesellschaften, die in EU-Mitgliedstaaten ansässig sind, würde dies, anders als in vergleichbaren 
Inlandsfällen, zu einer Sofortbesteuerung von in Deutschland entstandenen und nicht realisierten Wertzuwächsen 
und damit zu einer Steuerbelastung führen, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes durch eine Stundungsmöglichkeit abzumildern wäre (vgl. 
EuGH-Urteile DMC vom 23.01.2014 - C-164/12, EU:C:2014:20, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 
2014, 271; National Grid Indus vom 29.11.2011 - C-371/10, EU:C:2011:785, HFR 2012, 226). Eine solche 
Stundungsmöglichkeit sieht die Regelung des § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG indes nicht vor.


51
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bb) Die unentgeltliche Übertragung der Wirtschaftsgüter entspräche nach den bindenden Feststellungen des FG 
(§ 118 Abs. 2 FGO) auch nicht dem, was ein fremder (nicht durch das Gesellschaftsverhältnis mit der maltesischen 
Gesellschaft verbundener) Dritter vereinbart hätte. Zudem wäre eine Einkünfteminderung --hier: keine Realisierung 
der stillen Reserven-- i.S. von § 1 Abs. 1 AStG durch ("dadurch") die unentgeltliche Übertragung der Wirtschaftsgüter 
eingetreten.


52 cc) Schließlich würde auch das Unionsrecht einer Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG nicht widerstreiten.


53 Zwar hat der EuGH im Urteil Hornbach-Baumarkt vom 31.05.2018 - C-382/16 (EU:C:2018:366, Rz 56, HFR 2018, 580) 
im Rahmen seiner Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit erkannt, dass wirtschaftliche Gründe den Abschluss von 
Geschäften unter nicht fremdüblichen Bedingungen rechtfertigen können. Auch sei es Sache des nationalen Gerichts, 
zu überprüfen, ob dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit eingeräumt wurde, Beweise für die wirtschaftlichen Gründe 
des in Frage stehenden Geschäfts beizubringen (EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt, EU:C:2018:366, Rz 57, HFR 2018, 
580). Nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) hat die Klägerin jedoch keinen sachbezogenen 
wirtschaftlichen Grund für die unentgeltliche Übertragung der Wirtschaftsgüter vorgetragen.


54 3. Das angefochtene Urteil beruht auf anderen rechtlichen Beurteilungen. Es ist daher aufzuheben. Die Sache ist an 
das FG zurückzuverweisen, um es diesem zu ermöglichen, die erforderlichen Feststellungen zum maltesischen 
Gesellschaftsrecht sowie zum Fremdvergleich der unbesicherten Darlehen nachzuholen.


55 a) Zu der Frage, ob die fehlende Besicherung der Darlehensrückzahlungsforderung dem entspricht, was fremde, nicht 
mit den nachgeordneten Gesellschaften verbundene Darlehensgeber (ex ante) vereinbart hätten, wird das FG zu 
berücksichtigen haben, dass im Fall der am Bilanzgewinn orientierten variablen Darlehensverzinsung keine 
abweichenden Maßstäbe zur Fremdüblichkeit gelten. Im Fall der festen wie der variablen Darlehensverzinsung wird 
das FG daher feststellen müssen, ob ein Markt für die --ohne Sicherheiten-- vereinbarten Darlehen ermittelt werden 
kann, der dann den Maßstab für den vorzunehmenden Fremdvergleich abbildet. Zur Ermittlung dieses Marktes sind 
alle Umstände des Einzelfalles einzubeziehen. Insbesondere wird zu prüfen sein, ob ein fremder Dritter angesichts 
der konkreten Ertragssituation der darlehensnehmenden Gesellschaft bereit gewesen wäre, eine entsprechende 
Vereinbarung einzugehen. Im Rahmen der Feststellungen zum Fremdvergleich wird das FG zudem zu berücksichtigen 
haben, dass die Ausreichung unbesicherter Darlehen durch fremde Dritte an die Konzernobergesellschaft eine 
Würdigung des einer (Tochter-)Gesellschaft eingeräumten Darlehens am Maßstab der fremdüblichen 
Kreditgewährung nicht ersetzen kann. Der Senat weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich der 
Fremdvergleich an der konkreten darlehensnehmenden (Tochter-)Gesellschaft --und insbesondere deren 
Ertragssituation-- zu orientieren hat und deshalb die Konzernüblichkeit der fehlenden Anspruchsbesicherung (dazu 
Senatsurteil vom 21.12.1994 - I R 65/94, BFHE 176, 571) nicht deren Fremdüblichkeit begründen kann. Das FG wird 
in diesem Zusammenhang insbesondere das Vorbringen der Klägerin zu würdigen haben, wonach es einen 
entsprechenden Markt für partiarische Darlehen gibt und für diese Finanzierungsform regelmäßig keine Besicherung 
vereinbart wird.


56 Sollte die Prüfung ergeben, dass ein entsprechender Markt für die --ohne Sicherheiten-- vereinbarten (fest wie 
variabel verzinsten) Darlehen vorhanden ist, also ein fremder Dritter dieses Markts bereit gewesen wäre, 
beispielsweise gegen Vereinbarung eines Zinszuschlages das durch die Nichtbesicherung erhöhte Ausfallrisiko zu 
kompensieren, wird das FG zu prüfen haben, ob die im Streitfall vereinbarte konkrete Kompensation auch 
fremdüblich ist. Diese Prüfung hat das FG --entgegen der Auffassung der Klägerin-- auch im Fall der 
streitgegenständlichen festverzinslichen Darlehen vorzunehmen. Denn das FG hat im ersten Rechtsgang keine 
Feststellungen zu einer möglichen Kompensation der fehlenden Besicherung in diesen Fällen getroffen. Lediglich 
zur Zinshöhe dieser Darlehen hat das FG auf S. 22 seiner Entscheidung darauf verwiesen, dass diese zwischen den 
Beteiligten unstreitig sei und gegenteilige Anhaltspunkte aus den Akten nicht zu entnehmen seien. Eigene 
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Feststellungen des FG zur Risikokompensation sind dem nicht zu entnehmen. Eine Bindungswirkung des 
Revisionsgerichts nach § 118 Abs. 2 FGO vermag der Senat diesen Ausführungen daher nicht zu entnehmen.


57 Sollte die Prüfung ergeben, dass im Streitfall insgesamt "Bedingungen" fremdüblich vereinbart worden sind, ist für 
den Berichtigungsbefehl der Norm des § 1 AStG kein Raum. Ergibt die Prüfung, dass die vereinbarten Bedingungen 
auch unter Berücksichtigung einer sog. Risikokompensation nicht fremdüblich waren, ist --worauf die Klägerin 
zutreffend hinweist-- eine Korrektur der Teilwertabschreibung nach § 1 AStG ebenfalls ausgeschlossen. Denn wenn 
ein entsprechender Markt vorhanden ist, hat die Einkünftekorrektur vorrangig in Höhe der Differenz zwischen den 
tatsächlich erzielten und den fremdüblichen Zinseinnahmen zu erfolgen. Auf diese Weise ist ausgeschlossen, dass es 
zu einer zweimaligen Einkünftekorrektur des identischen Lebenssachverhalts kommen kann. Entsprechend wird eine 
Billigkeitsmaßnahme, wie sie beispielsweise in Kapitel IV B. des BMF-Schreibens in BStBl I 2021, 1098 (früher 
Tz. 8.3.1. des BMF-Schreibens in BStBl I 1983, 218) vorgesehen ist, nicht erforderlich.


58 Dies gilt auch für den Fall, dass die Einkünftekorrekturen bestandskräftig festgesetzt sein sollten. Die Korrektur über 
eine Teilwertabschreibung kann letztlich nicht davon abhängig gemacht werden, ob eine Korrektur der Zinshöhe 
noch verfahrensrechtlich möglich ist oder nicht.


59 b) Der Senat sieht angesichts der tatsächlichen Ungewissheit, ob § 1 AStG im Streitfall in diesem Zusammenhang 
überhaupt zur Anwendung kommen kann, von einer Prüfung ab, ob das Unionsrecht einer Einkünftekorrektur nach 
§ 1 Abs. 1 AStG entgegensteht. Entsprechend sieht er nach derzeitigem Verfahrensstand auch von einer möglichen 
Vorlage an den EuGH nach Art. 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ab (vgl. hierzu 
BVerfG-Beschluss in IStR 2021, 363).


60 c) Weiterhin wird das FG zu berücksichtigen haben, dass die Klage auch gegen den Bescheid über die gesonderte 
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer auf den 31.12.2005 zulässig ist und die von 
der Klägerin sowie den Organgesellschaften erzielten Zinseinnahmen in Höhe von ... € gemäß § 8b Abs. 1 Satz 1 
KStG außer Ansatz zu lassen und insoweit nur 5 % gemäß § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG dem Einkommen wieder 
hinzuzurechnen sind.


61 Nach § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG bleiben Bezüge i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchst. a EStG bei der Ermittlung 
des Einkommens außer Ansatz. Von diesen Bezügen gelten jedoch gemäß § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG 5 % als Ausgaben, 
die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Bei den Zinseinnahmen der Klägerin sowie der 
Organgesellschaften handelt es sich um vGA nach § 8a Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 n.F., die zu den sonstigen Bezügen 
i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG zählen (vgl. allgemein Senatsurteile vom 20.08.2008 - I R 29/07, BFHE 222, 500, 
BStBl II 2010, 142; vom 18.03.2009 - I R 13/08, BFH/NV 2009, 1613).


62 aa) Nach § 8a Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 n.F. sind Vergütungen für Fremdkapital, das eine Kapitalgesellschaft nicht nur 
kurzfristig von einem Anteilseigner erhalten hat, der zu einem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr wesentlich am Grund- 
oder Stammkapital beteiligt war, auch verdeckte Gewinnausschüttungen, wenn die Vergütungen insgesamt mehr als 
250.000 € betragen und wenn eine nicht in einem Bruchteil des Kapitals bemessene Vergütung vereinbart ist (Nr. 1) 
oder eine in einem Bruchteil des Kapitals bemessene Vergütung vereinbart ist und soweit das Fremdkapital zu einem 
Zeitpunkt des Wirtschaftsjahrs das Eineinhalbfache des anteiligen Eigenkapitals des Anteilseigners übersteigt, es sei 
denn die Kapitalgesellschaft hätte dieses Fremdkapital bei sonst gleichen Umständen auch von einem fremden 
Dritten erhalten können (Nr. 2).


63
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bb) Die Voraussetzungen des § 8a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG 2002 n.F. sind nach den bindenden Feststellungen des FG 
(§ 118 Abs. 2 FGO) erfüllt. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass das Kapital ausländischen 
Gesellschaften gewährt wurde. Die Rechtsfolgen des § 8a Abs. 1 KStG 2002 n.F. treten unabhängig davon ein, ob die 
gezahlten Vergütungen die jeweilige Bemessungsgrundlage der ausländischen kapitalempfangenden 
Kapitalgesellschaft gemindert haben oder nicht (a.A. BMF-Schreiben vom 15.07.2004, BStBl I 2004, 593, Rz 27). Eine 
derartige Einschränkung des § 8a Abs. 1 KStG 2002 n.F. kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts nicht in 
Betracht (ebenso Benecke/Schnitger, IStR 2004, 44; Booten/Schnitger/Rometzki, DStR 2005, 907; Grotherr, Betriebs-
Berater --BB-- 2004, 411, 414; Mensching/Bauer, BB 2003, 2429, 2430; a.A. Gosch, KStG, 1. Aufl., § 8a Rz 18; 
Pung/Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 8a KStG (vor URefG 2008) Rz 274).


64 (1) § 8a Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 n.F. setzt "Vergütungen für Fremdkapital, das eine Kapitalgesellschaft nicht nur 
kurzfristig von einem Anteilseigner erhalten hat", voraus. Die Norm verlangt nach ihrem Wortlaut mithin keine 
--unbeschränkte oder beschränkte-- Steuerpflicht der kapitalempfangenden Gesellschaft (Benecke/Schnitger, IStR 
2004, 44; Grotherr, BB 2004, 411, 414; ebenso Gosch, a.a.O., § 8a Rz 18).


65 (2) Demgegenüber rechtfertigen weder die Gesetzeshistorie des § 8a Abs. 1 KStG 2002 n.F. noch die Regelung des 
§ 8a Abs. 2 Satz 5 KStG 2002 n.F. eine gegenüber dem eindeutigen Gesetzeswortlaut einschränkende Auslegung. 
Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs sollten der Anwendungsbereich des § 8a Abs. 1 KStG 2002 n.F. 
"künftig auch auf beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften erstreckt" (BTDrucks 15/1518, S. 14; BRDrucks 
560/03, S. 16) sowie mit der Regelung des § 8a Abs. 2 Satz 5 KStG 2002 n.F. "z.B. beschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaften" erfasst werden (BTDrucks 15/1518, S. 15; BRDrucks 560/03, S. 17). Dieses gesetzgeberische 
Ziel der Ausdehnung des Anwendungsbereichs auch auf beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften wurde 
jedoch durch den Wortlaut der Neuregelung erreicht und zwingt nicht zu einer einschränkenden Auslegung (a.A. 
Gosch, a.a.O., § 8a Rz 18).


66 4. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 27. Februar 2019, I R 73/16 
Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG bei gewinnmindernder Ausbuchung einer unbesichert im Konzern begebenen 
Darlehensforderung


ECLI:DE:BFH:2019:U.270219.IR73.16.0


BFH I. Senat


AStG § 1 Abs 1 , AStG § 1 Abs 4 , KStG § 8b Abs 3 S 3 , VtrRKonvG Art 31 Abs 1 , OECDMustAbk Art 3 Abs 2 , OECDMustAbk 
Art 9 Abs 1 , DBA BEL Art 3 Abs 2 , DBA BEL Art 9 , KStG VZ 2005 


vorgehend FG Düsseldorf, 10. November 2015, Az: 6 K 2095/13 K


Leitsätze


1. Die Abgrenzung zwischen betrieblich veranlassten Darlehen und durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten 
Einlagen ist anhand der Gesamtheit der objektiven Gegebenheiten vorzunehmen. Einzelnen Kriterien des Fremdvergleichs 
ist dabei nicht die Qualität unverzichtbarer Tatbestandsvoraussetzungen beizumessen (Bestätigung des Senatsurteils vom 
29. Oktober 1997 I R 24/97, BFHE 184, 482, BStBl II 1998, 573, unter II.2.).


2. Der Topos des sog. Konzernrückhalts beschreibt lediglich den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen der 
Unternehmensverflechtung und bringt die Üblichkeit zum Ausdruck, innerhalb eines Konzerns Kreditansprüche nicht wie 
unter Fremden abzusichern (insoweit entgegen Senatsurteile vom 24. Juni 2015 I R 29/14, BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 
258, und vom 29. Oktober 1997 I R 24/97, BFHE 184, 482, BStBl II 1998, 573, unter II.3.d).


3. Die fehlende Darlehensbesicherung gehört grundsätzlich zu den nicht fremdüblichen "Bedingungen" i.S. des § 1 Abs. 1 
AStG. Gleiches gilt für Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk (hier: Art. 9 DBA-Belgien 1967).


4. Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk (hier: Art. 9 DBA-Belgien 1967) beschränkt den Korrekturbereich des § 1 Abs. 1 AStG nicht 
auf sog. Preisberichtigungen, sondern ermöglicht auch die Neutralisierung der gewinnmindernden Ausbuchung einer 
Darlehensforderung oder einer Teilwertabschreibung hierauf (entgegen Senatsurteile vom 24. Juni 2015 I R 29/14, BFHE 
250, 386, BStBl II 2016, 258, und vom 17. Dezember 2014 I R 23/13, BFHE 248, 170, BStBl II 2016, 261).


5. Ob einer Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des Unionsrechts entgegensteht, bestimmt 
sich nach einer Gesamtwürdigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls. Dabei sind das wirtschaftliche Eigeninteresse 
und die Finanzierungsverantwortung auf der einen Seite sowie die strukturelle Nähe zur Eigenkapitalausstattung und die 
Änderung des Vermögens- und Liquiditätsstatus des Darlehensgebers auf der anderen Seite zu berücksichtigen.


6. Mit am 31.03.2021 veröffentlichtem Beschluss vom 04.03.2021 - 2 BvR 1161/19 hat die 3. Kammer des Zweiten Senats 
des BVerfG der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, das BFH-Urteil vom 27.02.2019 - I R 73/16 aufgehoben und die 
Sache an den BFH zurückverwiesen. Der Rechtsstreit wird nun unter dem neuen Az. I R 15/21 geführt.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 10. November 2015  6 K 2095/13 K 
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.
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Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten über die Rechtmäßigkeit einer Einkünftekorrektur nach § 1 des Gesetzes über die Besteuerung 
bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz) i.d.F. des Gesetzes zum Abbau von Steuervergünstigungen und 
Ausnahmeregelungen (Steuervergünstigungsabbaugesetz --StVergAbG--) vom 16. Mai 2003 (BGBl I 2003, 660, BStBl I 
2003, 321) --AStG--.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine inländische GmbH, ist Alleingesellschafterin und zugleich 
Organträgerin der inländischen A GmbH. Letztere war zu 99,98 % an der B N.V., einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in 
Belgien, beteiligt. Die restlichen Anteile an der B N.V. hielt die Klägerin.


3 Die A GmbH führte für die B N.V. ein Verrechnungskonto, das ab dem 1. Januar 2004 mit 6 % p.a. verzinst wurde. Am 
30. September 2005 vereinbarten die A GmbH und die B N.V. einen Forderungsverzicht gegen Besserungsschein in 
Höhe von ... €. Der Betrag entsprach dem nach Ansicht der Vertragsbeteiligten wertlosen Teil der gegen die B N.V. 
gerichteten Forderungen aus dem Verrechnungskonto. Er wurde zwar in der Bilanz der A GmbH gewinnmindernd 
ausgebucht, jedoch hat der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) die Gewinnminderung mit Rücksicht 
auf die fehlende Forderungsbesicherung nach § 1 Abs. 1 AStG durch eine außerbilanzielle Hinzurechnung neutralisiert.


4 Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg (Urteil des Finanzgerichts --FG-- Düsseldorf vom 10. November 
2015  6 K 2095/13 K, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2017, 553).


5 Das FA rügt mit der Revision die Verletzung materiellen Rechts und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben 
und die Klage abzuweisen.


6 Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


7 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Verfahren beigetreten (§ 122 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Es unterstützt, ohne einen eigenen Antrag zu stellen, das Revisionsbegehren des FA.


Entscheidungsgründe


II.


8 Die Revision ist begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 FGO). Die Vorinstanz hat zu Unrecht angenommen, dass das Einkommen der A GmbH nicht zu korrigieren ist.


9 1. Nach den Feststellungen der Vorinstanz bestand im Streitjahr eine körperschaftsteuerrechtliche Organschaft 
zwischen der A GmbH (als Organgesellschaft) und der Klägerin (als Organträgerin). Dies hat gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. § 17 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (KStG) zur Folge, dass das 
Einkommen der A GmbH der Klägerin zuzurechnen ist und die Einwendungen gegen die Höhe des zugerechneten 
Einkommens von der Klägerin als Organträgerin im Rechtsbehelfsverfahren gegen den an sie gerichteten 
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Körperschaftsteuerbescheid geltend zu machen sind. Der die Organgesellschaft betreffende Steuerbescheid ist 
insoweit kein Grundlagenbescheid (vgl. Senatsurteil vom 6. Juli 2016 I R 25/14, BFHE 254, 326, BStBl II 2018, 124).


10 2. Das FG hat keine ausreichenden Feststellungen getroffen, um entscheiden zu können, ob es sich bei dem 
Verrechnungskonto um ein betrieblich veranlasstes und damit steuerrechtlich anzuerkennendes Darlehen der 
A GmbH handelte oder ob dieses Konto durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Einlagen in das Vermögen der 
B N.V. und damit in Höhe der Forderung nachträgliche Anschaffungskosten auf den Beteiligungsansatz der A GmbH 
ausweist (nachfolgend zu 3.). Dies kann jedoch offen bleiben, da in beiden Fällen die Minderung des Aktivums 
außerbilanziell zu berichtigen ist (nachfolgend zu 4.).


11 3. Nach der zu Verträgen zwischen Angehörigen ergangenen Rechtsprechung ist die Abgrenzung zwischen privater 
und betrieblicher Veranlassung im Anschluss an die Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 7. November 
1995  2 BvR 802/90 (BStBl II 1996, 34, unter B.I.2.) und vom 15. August 1996  2 BvR 3027/95 anhand der Gesamtheit 
der objektiven Gegebenheiten mit der Maßgabe vorzunehmen, dass nicht jede Abweichung einzelner 
Sachverhaltsmerkmale vom Fremdüblichen im Sinne eines absolut wirkenden Tatbestandsmerkmals die 
steuerrechtliche Anerkennung des Vertragsverhältnisses ausschließt. Vielmehr sind die einzelnen Kriterien des 
Fremdvergleichs im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung zu würdigen (vgl. zuletzt Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 10. Oktober 2018 X R 44-45/17, BFHE nn, m.w.N.). Nichts anderes kann für 
Vertragsverhältnisse zwischen Gesellschaften und ihren Gesellschaftern und damit für die Frage gelten, ob eine 
Kapitalüberlassung der eigenen betrieblichen Sphäre oder derjenigen des Gesellschaftsverhältnisses (hier: 
Beteiligung der A GmbH an der B N.V.) zuzuordnen ist.


12 a) Demgemäß bedarf es auch bei der Beurteilung von Kapitalüberlassungen zwischen verbundenen Unternehmen der 
Abgrenzung, ob das zugeführte Kapital dauerhaft in das Vermögen der empfangenden Gesellschaft übergehen sollte 
und eine Rückzahlung nicht beabsichtigt war (BFH-Urteil vom 6. November 2003 IV R 10/01, BFHE 204, 438, BStBl II 
2004, 416) oder ob die Beteiligten --im Sinne einer ernstlichen Abrede-- von der Überlassung von Kapital auf Zeit 
ausgegangen sind und davon ausgehen konnten, dass der Darlehensvertrag durchgeführt, insbesondere also das 
Darlehen zurückgezahlt wird (dazu Senatsurteil vom 17. Dezember 2014 I R 23/13, BFHE 248, 170, BStBl II 2016, 
261, Rz 26). Zwar kann diese Abgrenzung nur auf objektiv überprüfbare Umstände gestützt werden und ist hierbei 
von den fremdüblichen Voraussetzungen einer Darlehensgewährung auszugehen (sog. Fremdvergleich). Auch 
insoweit kann jedoch einzelnen Kriterien des Fremdvergleichs nicht die Qualität unverzichtbarer 
Tatbestandsvoraussetzungen beigemessen werden. Diese sind vielmehr --worauf der Senat mit Urteil vom 
29. Oktober 1997 I R 24/97 (BFHE 184, 482, BStBl II 1998, 573, unter II.2.) ausdrücklich hingewiesen hat-- indiziell 
zu würdigen (gl.A. BFH-Urteil vom 16. Oktober 2014 IV R 15/11, BFHE 247, 410, BStBl II 2015, 267, Rz 24 ff.).


13 b) Hiervon ausgehend ist zwar in der den Streitfall kennzeichnenden Nichtbesicherung des Schuldsaldos aus dem 
Verrechnungskonto einerseits ein nicht fremdüblicher Umstand zu sehen, da ein mit der B N.V. nicht verbundener 
Kreditgeber auf einer banküblichen Sicherheit bestanden hätte. Abweichendes kann auch dem Topos des (sog.) 
Konzernrückhalts nicht entnommen werden, da er --ohne Hinzutreten einer rechtlichen Verpflichtung, für die 
Rückzahlung des Darlehens einzustehen-- lediglich den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen der 
Unternehmensverflechtung und die Üblichkeit zum Ausdruck bringt, innerhalb eines Konzerns Kreditansprüche nicht 
wie unter Fremden abzusichern (z.B. Greil, Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht 2018/2019, 947, 963 ff.). Soweit 
den Urteilen des Senats vom 24. Juni 2015 I R 29/14 (BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 258) sowie in BFHE 184, 482, 
BStBl II 1998, 573, unter II.3.d, Abweichendes zu entnehmen ist, wird hieran nicht festgehalten. Dies schließt es 
andererseits --wie erläutert-- aber nicht aus, auch ertragsteuerrechtlich von einer ernstlichen, d.h. betrieblich 
veranlassten Darlehensabrede auszugehen (Senatsurteil in BFHE 184, 482, BStBl II 1998, 573, zu II.2.). Im Rahmen 
der gebotenen Gesamtabwägung sind hierbei neben der fehlenden Konzernüblichkeit der Anspruchsbesicherung 
(dazu Senatsurteil vom 21. Dezember 1994 I R 65/94, BFHE 176, 571) vor allem die sonstigen Umstände des 
Vertragsschlusses (z.B. berechtigte Ertragserwartungen des Kreditnehmers, Einfluss des Kreditgebers auf dessen 
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Geschäftstätigkeit, grundsätzliche Bereitschaft, die kreditnehmende Gesellschaft im Geschäftsverkehr nach außen zu 
stützen) indiziell mit Rücksicht darauf zu würdigen, ob --trotz des nicht fremdüblichen Verzichts auf die Einräumung 
einer werthaltigen Sicherung der Darlehensansprüche-- die Beteiligten von einer Kapitalüberlassung auf Zeit und 
damit insbesondere von der Rückzahlung des Kreditkapitals ausgegangen sind und bei objektiver Würdigung 
ausgehen konnten.


14 c) Eine solche Gesamtabwägung hat das FG nicht vorgenommen. Sie kann in der Revisionsinstanz auch nicht 
nachgeholt werden.


15 4. Die Abgrenzung ist im Streitfall indes nicht entscheidungserheblich, da die mit der Forderungsausbuchung 
verbundene Gewinnminderung ungeachtet dessen außerbilanziell zu korrigieren ist, ob die A GmbH eine durch das 
Gesellschaftsverhältnis (Beteiligungsverhältnis) veranlasste Kapitaleinlage in das Vermögen der B N.V. geleistet 
(nachfolgend zu a) oder dieser ein betrieblich veranlasstes Darlehen gewährt hat (nachfolgend zu b und c).


16 a) Im Fall einer Einlage hätten sich insoweit die Anschaffungskosten der A GmbH auf die Beteiligung an der B N.V. 
erhöht. Eine gewinnmindernde Teilwertabschreibung auf diese Beteiligung wäre gemäß § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG 
ausgeschlossen.


17 b) Im Fall der Ausbuchung einer betrieblich veranlassten Darlehensforderung wäre hingegen --mit dem nämlichen 
Ergebnis und wie vom FA vertreten-- die Minderung des Steuerbilanzgewinns nach § 1 Abs. 1 AStG zu neutralisieren.


18 aa) Der gewinnmindernden Ausbuchung der Darlehensforderung steht der sog. Konzernrückhalt und damit auch der 
Umstand nicht entgegen, dass die A GmbH beherrschende Gesellschafterin der B N.V. war. Soweit der bisherigen 
Rechtsprechung des Senats entnommen werden konnte, dass allein in den Einflußnahmemöglichkeiten des 
beherrschenden Gesellschafters auf den Darlehensnehmer eine fremdübliche (werthaltige) Besicherung des 
Rückzahlungsanspruchs im Sinne einer aktiven Einstandsverpflichtung zu sehen ist, hält er hieran --wie bereits 
erläutert-- nicht fest (insoweit entgegen Senatsurteil in BFHE 176, 571). Demgemäß schließt der sog. 
Konzernrückhalt weder aus, dass ein Darlehen wertlos und damit auf den geringeren Teilwert abgeschrieben wird, 
noch hat er bei der im anhängigen Verfahren zu beurteilenden verzichtsbedingten Ausbuchung des 
Darlehensanspruchs zur Folge, dass diese durch den Ansatz einer verdeckten Einlage in Höhe des Nominalbetrags 
des Darlehensverzichts ausgeglichen wird (vgl. Senatsurteile in BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 258; vom 12. April 
2017 I R 36/15, BFH/NV 2018, 58, Rz 22). Der Einlagewert bestimmt sich vielmehr nach dem Teilwert des 
Forderungsanteils, auf den verzichtet wurde, im Streitfall mithin --nach den Feststellungen der Vorinstanz-- auf 
null € (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 9. Juni 1997 GrS 1/94, BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307; 
sowie nachfolgende Senatsurteile vom 15. Oktober 1997 I R 23/93, BFH/NV 1998, 826; I R 58/93, BFHE 184, 432, 
BStBl II 1998, 305; I R 103/93, BFH/NV 1998, 572; vom 28. November 2001 I R 30/01, BFH/NV 2002, 677).


19 bb) Die hierdurch bedingte Gewinnminderung unterliegt indes in voller Höhe der Korrektur gemäß § 1 Abs. 1 AStG.


20 Werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus Geschäftsbeziehungen mit einer ihm nahestehenden Person dadurch 
gemindert, dass er im Rahmen solcher Geschäftsbeziehungen zum Ausland Bedingungen vereinbart, die von denen 
abweichen, die voneinander unabhängige Dritte unter gleichen oder ähnlichen Verhältnissen vereinbart hätten, so 
sind seine Einkünfte unbeschadet anderer Vorschriften gemäß § 1 Abs. 1 AStG so anzusetzen, wie sie unter den 
zwischen unabhängigen Dritten vereinbarten Bedingungen angefallen wären. Geschäftsbeziehung in diesem Sinne 
ist gemäß § 1 Abs. 4 AStG jede den Einkünften zugrunde liegende schuldrechtliche Beziehung, die keine 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarung ist und entweder beim Steuerpflichtigen oder bei der nahestehenden Person 
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Teil einer Tätigkeit ist, auf die die §§ 13, 15, 18 oder 21 des Einkommensteuergesetzes anzuwenden sind oder im 
Fall eines ausländischen Nahestehenden anzuwenden wären, wenn die Tätigkeit im Inland vorgenommen würde.


21 (1) Das Darlehensverhältnis zwischen der A GmbH und der B N.V. ist eine solche Geschäftsbeziehung, zu deren 
Bedingungen die Nichtbesicherung der Ansprüche gehört (noch offen gelassen im Senatsurteil in BFHE 248, 170, 
BStBl II 2016, 261, Rz 15). Der Begriff der Bedingung ist zwar gesetzlich nicht definiert, im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr sind hierzu jedoch --neben Vereinbarungen über die Laufzeit, Art und Weise der Rückzahlung sowie 
Höhe und Zahlungszeitpunkt der Zinsen-- üblicherweise auch Vereinbarungen über die zu stellenden Sicherheiten zu 
rechnen (vgl. Nr. 13 AGB-Banken, Nr. 22 AGB-Sparkassen). Auch die Rechtsprechung teilt diese Ansicht (z.B. 
Senatsurteil vom 7. September 2016 I R 11/14, BFH/NV 2017, 165, Rz 21, im Zusammenhang mit einem 
"weitergeleiteten Konzerndarlehen" und § 8a Abs. 1 KStG 2002 n.F.; BFH-Urteile vom 16. Dezember 1998 
X R 139/95, BFH/NV 1999, 780, und vom 28. November 1990 X R 109/89, BFHE 163, 264, BStBl II 1991, 327).


22 (2) Die Nichtbesicherung weicht --wie bereits ausgeführt-- vom Fremdüblichen ab, weil ein fremder Gläubiger die 
Darlehensgewährung (hier Verrechnungskonto) von der Einräumung werthaltiger Sicherungsrechte abhängig 
gemacht hätte. Gegen die Annahme fehlender Fremdüblichkeit kann nicht eingewendet werden, dass die dem 
Schuldsaldo zugrunde liegende Abrede steuerrechtlich als Darlehen angesehen wird. Letzteres beruht --wie 
gleichfalls bereits erläutert-- auf der Würdigung der Gesamtabrede, die trotz fehlender Fremdüblichkeit einzelner 
Indizien (hier: keine Besicherung) dazu führen kann, nicht von einer durch das Gesellschaftsverhältnis 
(Beteiligungsverhältnis) veranlassten Einlage, sondern einer darlehensweisen Kapitalausreichung auszugehen. Folge 
hiervon ist indes nicht, dass der Vertrag in seiner Gesamtheit dem entspräche, was einander Fremde vereinbaren 
würden. Vielmehr bleibt die Qualifikation der betroffenen und vom Marktüblichen (Banküblichen) abweichenden 
Vertragsteile als nicht fremdüblich erhalten. Nichts anderes ergibt sich aus § 1 AStG. Im Gegenteil: auch diese 
Vorschrift unterscheidet nach ihrer Struktur (Tatbestand und Rechtsfolge) die "Geschäftsbeziehung" zum Ausland 
--hier das steuerrechtlich anzuerkennende Darlehen-- von den einzelnen, nicht fremdüblichen "Bedingungen" mit der 
weiteren Folge, dass nur die hierdurch --d.h. die fehlende Fremdüblichkeit einzelner Bedingungen (hier: fehlende 
Besicherung)-- veranlassten Einkunftsminderungen dem Berichtigungsbefehl der Norm unterfallen.


23 (3) Die Einkünfteminderung ist weiterhin i.S. von § 1 AStG durch ("dadurch") die fehlende Besicherung eingetreten 
(noch offen gelassen in Senatsurteilen in BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 258, Rz 16, und in BFHE 248, 170, BStBl II 
2016, 261, Rz 15). Maßgeblich hierfür ist --im Sinne des Veranlassungsprinzips (dazu Senatsurteil vom 18. April 2018 
I R 37/16, BFHE 261, 166, BStBl II 2019, 73, Rz 23)-- das die gewinnmindernde Forderungsausbuchung "auslösende 
Moment". Bei der hierfür gebotenen wertenden Betrachtung ist nicht auf die Zahlungsunfähigkeit der B N.V., sondern 
deshalb vorrangig auf den Sicherungsverzicht abzustellen, weil die A GmbH durch eben diesen Verzicht ihren 
Darlehensrückzahlungsanspruch an die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Tochtergesellschaft geknüpft hat und eine 
solche "Vermischung der Vermögensrisiken" im Falle der Einräumung werthaltiger Sicherungsrechte nicht 
eingetreten wäre.


24 cc) Die hierdurch bedingte Einkünftekorrektur gemäß § 1 Abs. 1 AStG wird nicht durch Art. 9 des Abkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien zur Vermeidung der Doppelbesteuerungen 
und zur Regelung verschiedener anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
einschließlich der Gewerbesteuer und der Grundsteuern vom 11. April 1967 (BGBl II 1969, 18, BStBl I 1969, 39) 
--DBA-Belgien 1967-- ausgeschlossen (Aufgabe der bisherigen Senatsrechtsprechung).


25 (1) Art. 9 DBA-Belgien 1967 sieht u.a. vor, dass dann, wenn ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder 
mittelbar an der Geschäftsleitung, Kontrolle oder Finanzierung eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats 
beteiligt ist und zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen 
Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen 
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miteinander vereinbaren würden, die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, 
wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und besteuert 
werden dürfen.


26 (2) Geht man bei der Ermittlung des Regelungsgehalts eines völkerrechtlichen Vertrags vom Wiener Übereinkommen 
über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 --WÜRV-- (BGBl II 1985, 927) aus (Senatsurteil vom 11. Juli 2018 
I R 44/16, BFHE 262, 354), so ist ein solches Abkommen nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der 
gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines 
Zieles und Zweckes auszulegen (Art. 31 Abs. 1 WÜRV).


27 (3) Maßgeblich ist mithin der Wortlaut des Vertrags und die "gewöhnliche Bedeutung" der verwendeten Ausdrücke. 
Hiernach handelt es sich bei der fehlenden Besicherung um zwischen der A GmbH und der B N.V. "vereinbarte 
Bedingungen", die --wie gezeigt-- vom Fremdüblichen abweichen. Der Senat hat zwar bisher das Merkmal der 
Bedingung im Falle der Darlehensgewährung allein auf den vereinbarten Zinssatz --i.S. einer Preiskorrektur-- 
beschränkt (Senatsurteile in BFHE 250, 386, BStBl II 2016, 258, und in BFHE 248, 170, BStBl II 2016, 261). An dieser 
Rechtsprechung wird indes nicht festgehalten. Unberührt hiervon bleiben hingegen die Grundsätze des Senatsurteils 
vom 11. Oktober 2012 I R 75/11 (BFHE 239, 242, BStBl II 2013, 1046). Die in dieser Entscheidung zu beurteilende 
sog. Sonderbedingung in Form einer "klaren, im Voraus getroffenen, zivilrechtlich wirksamen und tatsächlich 
durchgeführten Vereinbarung", denen beherrschende Unternehmen im Rahmen der Einkommenskorrektur nach § 8 
Abs. 3 Satz 2 KStG unterworfen sind (sog. formeller Fremdvergleich), ist unverändert nicht zu den Bedingungen i.S. 
des Art. 9 Abs. 1 des Musterabkommens der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD-
Musterabkommen --OECD-MustAbk--) zu rechnen.


28 (4) Bestätigung findet dieses Verständnis im Zweck des Art. 9 DBA-Belgien 1967. Die Regelung zielt auf die 
Einkünfteabgrenzung bei grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen am Maßstab des vom Territorialitäts- und 
Veranlassungsprinzip getragenen Fremdvergleichs (Schwenke/Greil in Wassermeyer MA Art. 9 Rz 2). Sie will zudem 
die gleichen Wettbewerbsbedingungen zwischen unabhängigen und verbundenen Unternehmen sicherstellen.


29 (5) Aus dem Vorstehenden sowie dem prinzipiellen Einklang mit den Erläuterungen zu § 1 AStG ergibt sich weiterhin, 
dass der Senat einer abschließenden Entscheidung darüber enthoben ist, ob der Auslegung des Art. 9 DBA-Belgien 
1967 die Grundsätze des WÜRV oder gemäß Art. 3 Abs. 2 DBA-Belgien 1967 (sog. lex-fori-Klausel) das Recht des 
Anwenderstaats zugrunde zu legen ist (vgl. zum Verhältnis zwischen Art. 3 Abs. 2 OECD-MustAbk und Art. 31 ff. 
WÜRV: Erhard in Flick/Wassermeyer/Kempermann, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Art. 3 
Rz 155; Oellerich in Gosch, AO § 2 Rz 34; Schaumburg/Häck in Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 4. Aufl., 
Rz 19.67; Strunk/Kaminski in Strunk/Kaminski/Köhler, AStG/DBA, Art. 3 OECD-MA Rz 5.1; Wassermeyer in 
Wassermeyer MA Art. 3 Rz 77).


30 c) Schließlich widerstreitet auch das Unionsrecht nicht einer Einkünftekorrektur nach § 1 AStG.


31 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union --früher: Europäischer Gerichtshof-- (EuGH) 
stellt eine Regelung wie diejenige des § 1 Abs. 1 AStG eine zur Wahrung der ausgewogenen Aufteilung der 
Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten gerechtfertigte Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 
(Art. 43 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Nizza zur Änderung des 
Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger 
damit zusammenhängender Rechtsakte, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 2002, Nr. C 325, 1) dar (jetzt 
Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Amtsblatt der 


Seite 6 von 8







Europäischen Union 2008, Nr. C 115, 47; EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt vom 31. Mai 2018 C-382/16, 
EU:C:2018:366, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2018, 580).


32 bb) Soweit der EuGH mit der zuletzt genannten Entscheidung für die unentgeltliche Übernahme von Garantie- und 
Patronatszusagen im Rahmen seiner Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit erkannt hat, dass das wirtschaftliche 
Eigeninteresse der Konzernobergesellschaft an ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die gewisse Verantwortung 
als Gesellschafterin bei der Finanzierung dieser Gesellschaften Geschäftsabschlüsse unter nicht fremdüblichen 
Bedingungen rechtfertigen ("erklären") und damit einer Berichtigung nach § 1 AStG entgegenstehen können, kommt 
diese Einschränkung vorliegend nicht zum Tragen.


33 (1) Auszugehen ist hierbei davon, dass die genannten wirtschaftlichen Gründe (hier: "gewisse" 
Finanzierungsverantwortung der A GmbH für B N.V.; Partizipation an deren Erfolg z.B. über Gewinnausschüttungen) 
nach dem EuGH-Urteil Hornbach-Baumarkt (EU:C:2018:366, HFR 2018, 580) nicht im Sinne eines Automatismus dazu 
führen, dass die Wahrung der territorialen Besteuerungsrechte der Mitgliedstaaten (durchgängig) verdrängt werden. 
Aus den Formulierungen des Urteils (vgl. dort Rz 54, 56 f: "können") ergibt sich vielmehr zweifelsfrei, dass das 
nationale Gericht Gründe dieser Art zu berücksichtigen und damit im Rahmen einer Abwägung daran zu messen hat, 
mit welchem Gewicht die jeweils zu beurteilende Abweichung vom Maßstab des Fremdüblichen in den 
Territorialitätsgrundsatz und die hierauf gründende Zuordnung der Besteuerungsrechte eingreift (gl.A. zur gebotenen 
Einzelfallabwägung Graw, Der Betrieb --DB-- 2018, 2655, 2657; Rasch/Chwalek/Bühl, Internationale Steuer-
Rundschau 2018, 275, 279; Schreiber/Greil, DB 2018, 2527, 2534; a.A. wohl BMF-Schreiben vom 6. Dezember 2018, 
BStBl I 2018, 1305).


34 (2) Hiernach kommt im Streitfall eine Einschränkung der Berichtigung nach § 1 AStG nicht in Betracht.


35 Zwar hatte die A GmbH --im Gegensatz zu einander fremden Dritten-- die Wahl, die B N.V. entweder mit Fremd- oder 
mit Eigenkapital auszustatten. Gleicht die Ausreichung von Fremdkapital aber eine unzureichende 
Eigenkapitalausstattung aus und ist sie damit zugleich Voraussetzung dafür, dass die darlehensempfangende 
Gesellschaft die ihr zugedachte wirtschaftliche Funktion (weiter) erfüllen kann, so steht dies nicht nur strukturell der 
Zuführung von Eigenkapital nahe (vgl. jeweils zu § 1 AStG a.F. Senatsurteile vom 23. Juni 2010 I R 37/09, BFHE 230, 
156, BStBl II 2010, 895; vom 27. August 2008 I R 28/07, BFH/NV 2009, 123; vgl. auch § 8b Abs. 3 Satz 4 ff. KStG n.F.), 
sondern hat des Weiteren zur Folge, dass eine unterschiedliche Behandlung von Einlage (dazu unter 4.a) und 
Darlehensverzicht mit Rücksicht auf den auch unionsrechtlich anerkannten Geltungsanspruch der Gewinnabgrenzung 
nach Maßgabe fremdüblicher Bedingungen ausgeschlossen ist.


36 Welche Weiterungen sich hieraus für unentgeltliche Garantie- und Patronatserklärungen ergeben, die dem EuGH-
Urteil Hornbach-Baumarkt (EU:C:2018:366, HFR 2018, 580) zugrunde lagen, bedarf vorliegend bereits deshalb keiner 
weiteren Erörterung, weil Verpflichtungen der zuletzt genannten Art mit keiner Änderung des Vermögens- und 
Liquiditätsstatus der betroffenen Gesellschaften einhergehen, wohingegen die im anhängigen Verfahren zu 
beurteilenden Verzichtserklärungen --gleich der Leistung einer Einlage-- bis zum Eintritt des Besserungsfalls auf 
einen Kapitalverlust, jedenfalls aber auf einen Kapitaltransfer gerichtet waren. Auch dem ist im Rahmen der 
gebotenen Abwägung --wie aufgezeigt-- das ihm zukommende Gewicht zu geben mit der Folge, dass die 
unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit einer Einkunftskorrektur nach § 1 AStG nicht entgegensteht.


37 5. Nach dem Ausgeführten ist das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


38 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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